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Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 – 13:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Freitag  08:00 – 13:00 Uhr 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 – 8 
 

Nutzen Sie auch unseren besonderen Service der 
durchgehenden telefonischen Erreichbarkeit und An-
wesenheit einer Arzthelferin auch zwischen der regu-
lären Sprechstundenzeiten. Sie erreichen unsere Pra-
xis also telefonisch immer Mo./Di./Do. von 08.00 – 
18.00 h und Mi./Fr. von 08.00 – 13.00 h. 
 

 

www.arztpraxis-raster.de 
 

VOM 05.06. – 09.06.2023 IST DIE PRAXIS AUF-
GRUND EINER FORTBILDUNG GESCHLOSSEN. 

Vertretung:  
Dr. Bernd Rettig, Markersbacher Straße 7,  
91619 Obernzenn, Tel. 09844 976 570  
Gemeinschaftspraxis Möller-Netal, Am Plärrer 7, 
91619 Obernzenn, Tel. 09844 355 
 
 

Praxis Rettig, Markersbacher Str. 7, 
 91619 Obernzenn 

 

Die Praxis bleibt wegen Urlaub vom Montag, 
15.05.2023 bis Freitag, 19.05.2023 geschlossen. Am 
Montag, 22.05.2023 ist die Praxis wie gewohnt be-

setzt. 
 

Vertretung: 
Praxis Möller/Netal Obernzenn: 09844-355 

Dr. Raster Flachslanden: 09829-9327997  
und alle anwesenden Ärzte 

 
 

Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Internet 
unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter www. zahn-
notdienst.info. 
 
 
 
 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt  
anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 
 

Notruf für Rettungsdienst 
und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 
Handy. 

 
 
 

Hausarztpraxis Dr. Schorndanner/Scherk 
Walter-Meindl-Siedlung 63, 91622 Rügland 

Tel. 09828/9119733 
 

Liebe Patienten, 
 

Wir erweitern unser ärztliches Team in Rügland. 
 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass seit 
April 2023 unser Kollege Wolfgang Schmidt (ehemals 
Bruckberg) als Arzt in unserer Praxis in Rügland tätig 
ist. Daher können wir nun mehr Sprechzeiten anbie-
ten: 
 

Sprechzeiten in Rügland: 
 

Montag  15 bis 18 Uhr 
Dienstag 09 bis 12 Uhr 
Mittwoch 08 bis 12 Uhr 
Donnerstag 09 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr 
Freitag  08 bis 12 Uhr 
 

Wir bitten um Terminvereinbarung! 
 

Außerhalb der genannten Sprechzeiten, steht Ihnen 
unsere Stammpraxis in Dietenhofen jederzeit gerne 
zur Verfügung. Telefon: 09824/8100 
 

 
 

Tierärzte 
 

Der tierärztliche Notdienstring Mittelfranken gilt an 
Wochenenden und Feiertagen. Unter www.tierarzt-
notdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige dienst-
habende Tierarztpraxis abgerufen werden.  
 
 

 
 

Papiertonne 
Donnerstag, 04.05.2023 



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  05/2023   3 

Dienstag, 06.06.2023 
 

Gelber Sack 
Dienstag, 02.05.2023 
Montag, 05.06.2023 
 

Restmüll 
Montag, 08.05.2023 
Montag, 22.05.2023 
Montag, 05.06.2023 

Biomüll 
Dienstag, 09.05.2023 
Dienstag, 23.05.2023 
Dienstag, 06.06.2023 
 

Wertstoffhof 
Jeden Freitag von 15:30 bis 17 Uhr und jeden Sams-
tag von 09:30 bis 11:30 Uhr. 
 

Der Wertstoffhof hat am hat am Freitag, den 
26.05.2023 und am Samstag, 27.05.2023 geschlos-
sen. 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in Kleinmengen bis 1 cbm („normaler“ 
oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, zu 
den üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 Uhr 
bis 17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 11.30 
Uhr), abgegeben werden. 
Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   25,00 € 
   ½ cbm   12,50 € 
   Kleinstmenge    5,00 € 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   60,00 € 
½ cbm  30,00 € 
Kleinstmenge  10,00 € 

 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 
über private Entsorger erfolgen: 
 

▪ Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
▪ Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
▪ Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
▪ Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Ab 01.02.2023 können Gartenabfälle jeden Samstag 
von 15.00 bis 16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hoch-
straße gebracht werden. Im Dezember und Januar 
bleibt die Deponie geschlossen. Ab sofort kann Grün-
gut (bis 1 cbm) auch am Wertstoffhof abgegeben wer-
den. 
 

Gebühren: 1 cbm   9,50 € 
½ cbm   5,00 € 
Kleinstmenge  2,50 € 

 
 

 
 

Amts- und Mitteilungsblatt Juni 2023 
Redaktionsschluss: 17.05.2023 

Erscheinungstermin: 27.05.2023 
 
 

Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag – Freitag              08.00 – 12.00 Uhr 
Dienstags zusätzlich         13.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstags zusätzlich    14.00 – 18.00 Uhr  
Samstag                              08.00 – 09.00 Uhr  
 
 

Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes 
Flachslanden 
 

Herausgeber: Markt Flachslanden, 1. Bürgermeister  
Hans Henninger, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden, 
Tel. 09829/9111-11, Mobil: 0172/1741704, 
E-Mail: hans.henninger@flachslanden.de 
 

Anzeigenannahme: Markt Flachslanden, Schulstr. 2,  
91604 Flachslanden, Tel.: 09829/9111-0, Fax: 9111-21, 
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Das Mitteilungsblatt für den Markt Flachslanden er-
scheint am letzten Samstag des vorhergehenden 
Monats 

 
 

Karin Zink in den Ruhestand  
verabschiedet  
 

Am 24.02.2023 wurde Karin Zink in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedet, der offiziell am 
01.05.2023 beginnt. Frau Zink war fast 43 Jahre als 
Mitarbeiterin tätig. Im Oktober 1980 wurde Frau Zink 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Flachslanden ange-
stellt. Nach Auflösung der VG Flachslanden ist sie in 
den Dienst des Marktes Flachslanden übernommen 
worden. Frau Zink war im Bürgerbüro tätig und u. a. 
für das Melde- und das Personenstandsrecht zustän-
dig. 
 

In dieser langen Zeit erledigte Frau Zink die vielfältigen 
gemeindlichen Aufgaben mit sehr großer Einsatzbe-
reitschaft und Zuverlässigkeit. Sie hat mit 4 Ersten Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern zusammengear-
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beitet und zahlreiche Neuerungen wie etwa die Ein-
führung der elektronischen Datenverarbeitung und 
Kommunikation miterlebt. Bei einer kleinen Verab-
schiedungsfeier überreichte Bürgermeister Henninger 
ihr als Zeichen des Danks Blumen und einen Geschenk-
gutschein.  
 

 
 

Der Markt Flachslanden bedankt sich nochmals ganz 
herzlich bei Frau Zink für ihre geleistete Arbeit und 
wünscht ihr alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit 
für den neuen Lebensabschnitt.  
 

Gemeindeverwaltung Flachslanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Mitarbeiterinnen in der Gemeinde-
verwaltung 
 

Seit 1. April 2023 verstärken zwei neue Mitarbeiterin-
nen das Team der Gemeindeverwaltung.   

 

Frau Ariane Braun aus Flachslanden verstärkt ab sofort 
das Bürgerbüro und die Postfiliale. Frau Braun war vor-
her im Bürgeramt der Stadt Zirndorf tätig und kennt 
somit bereits alle Aufgaben rund um das Melde-, Pass- 
und Ausweiswesen. 
 

 
 

Frau Heidrun Korbacher, ebenfalls aus Flachslanden, 
ist in der Kassenverwaltung tätig. Frau Korbacher war 
bisher als Steuerfachangestellte bei einer Steuerbera-
tungsgesellschaft in Rothenburg o. d. T. angestellt.  
 

 
 

Wir freuen uns mit Frau Braun und Frau Korbacher 
zwei engagierte und motivierte Beschäftigte gefunden 
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zu haben und wünschen ihnen für ihren Dienst beim 
Markt Flachslanden viel Freude und Erfolg.  
 

Gemeindeverwaltung Flachslanden 
 
 

 
 

Probealarm 
• 27. Mai 2023 
 
 

Fundsachen 
 

• Graue Wollmütze, schwarze Jacke (Marke car-
hartt), braun-karierte Weste, Mehrzweckhalle 
Flachslanden 

 
 

Teilnehmergemeinschaft 
Flachslanden 3  
Der Vorsitzende des Vor-
standes 
Flurneuordnung Flachslanden 3 
Markt Flachslanden, Landkreis Ansbach 
Gz. ALE-MFR-B3-7578-1-23 
Bekanntmachung 
 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung vom 20.03.2023 Beschlüsse 
und Feststellungen getroffen über: 
 

1. Erläuterungen zur Teilnehmergemeinschaft, Auf-
gabenverteilung im Vorstand, Entschädigung der 
Vorstandsmitglieder 
1.1 Erläuterungen und Bestimmungen zu §§ 16 - 26 
Flurbereinigungsgesetz -FlurbG-, Art. 2 und 4 AG-
FlurbG sowie zu den Vollzugsbestimmungen 
1.2 Bestellung des „örtlich Beauftragten des Vorsitzen-
den des Vorstands“ 
1.3 Bestellung des Wegebaumeisters 
1.4 Bestellung des Pflanzmeisters 
1.5 Benennung von Sachverständigen zur Wertermitt-
lung 
1.6 Sitzungen des Vorstands 
1.7 Entschädigung der ehrenamtlichen Vorstandsmit-
glieder 
 

2. Kassen- und Rechnungswesen, Vorschüsse (später 
Beiträge), Verrechnungssätze für Eigenleistungen der 
Teilnehmer (Arbeitsleistungen) 
2.1 Verband für Ländliche Entwicklung Mittelfranken - 
VLE - 
2.2 Darlehensaufnahme 

2.3 Bestimmungen und Festsetzungen über Vor-
schüsse (später Beiträge) nach § 19 FlurbG 
2.4 Bestimmungen über Leistungen der Teilnehmer 
(Arbeits- und Fuhrleistungen) 
 

3. Datenschutz 
 

4. Sonstiges 
4.1 Meldung von Haftpflichtschadensfällen und Ar-
beitsunfällen 
4.2 Schutz der neu gebauten Wege 
4.3 Schutz von Bodendenkmälern 
4.4 Schutz der vorhandenen Grünbestände 
4.5 Landzwischenerwerb 
4.6 Öffentliche Zustellung an Beteiligte mit unbekann-
tem Aufenthalt 
4.7 Hinterlegung der Beschlussniederschriften 
4.8 Bekanntmachungen 
4.9 Bekanntmachung dieser Niederschrift 
4.10 Termin nächste Sitzung 
 

Eine Kopie der Niederschrift, die Datenschutzge-
schäftsordnung des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Mittelfranken und die Satzung des Verbandes für 
Ländliche Entwicklung Mittelfranken - VLE - liegen zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten aus: vom 11.05.2023 
bis 25.05.2023 in der Verwaltung des Marktes Flachs-
landen. Nach diesem Zeitpunkt können o. a. Unterla-
gen beim örtlich Beauftragten, Herrn 1. Bürgermeister 
Hans Henninger eingesehen werden. 
 

Ansbach, im März 2023 
 

gez. Klaus Hochreiner, Baurat 
 
 

Verordnung des Marktes Flachslanden 
über die Öffnung von Verkaufsstellen an 
Sonn- und Feiertagen anlässlich von 
Märkten, Messen oder ähnlichen Veran-
staltungen in den Ortsteilen Flachslanden 
und Neustetten für das Jahr 2023 
 

Vom 18. April 2023 
 

Auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über 
den Ladenschluss vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 
875), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 
2003 (BGBl. I S. 744), geändert durch Gesetz vom 7. Juli 
2005 (BGBl. I S. 1954) und Art. 228 der neunten Zu-
ständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 
2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 11 der Ver-
ordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von Rechts-
verordnungen (Delegationsverordnung – DelV) vom 
28. Januar 2014 (GVBl S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 14. Dezember 2021 
(BayMBI. Nr. 902), erlässt der Markt Flachslanden fol-
gende Verordnung: 
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§ 1 
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage 

 

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Satz 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über den Ladenschluss dürfen Verkaufsstel-
len im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den La-
denschluss im Ortsteilen Flachslanden und Neustetten 
aus Anlass 
 

1. der Kirchweih im Ortsteil Neustetten am 
30.07.2023 von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

2. der Kirchweih in Flachslanden am 13.08.2023 
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet 
sein. 
 

§ 2 
Geltung anderer Rechtsverordnungen 

 

Die durch Rechtsverordnungen nach den §§ 11 und 12 
des Gesetzes über den Ladenschluss freigegebenen 
Verkaufszeiten (Verkauf in ländlichen Gebieten und 
Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen) 
bleiben unberührt. Die jeweilige Gesamtöffnungszeit 
nach § 1 dieser Verordnung und nach den Rechtsver-
ordnungen nach §§ 11 und 12 des Gesetzes über den 
Ladenschluss darf insgesamt fünf Stunden nicht über-
schreiten. 
 

§ 3 
Inkrafttreten und Geltungsdauer 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen 
Bekanntmachung in Kraft und gilt bis zum Ablauf des 
letzten von der Verordnung erfassten Tages. 
 

Flachslanden, 18. April 2023 
Markt Flachslanden 
 

Henninger, Erster Bürgermeister 
 

Hinweise zur Verordnung des Marktes 
Flachslanden über die Öffnung von Ver-
kaufsstellen an Sonn- und Feiertagen an-
lässlich von Märkten, Messen oder ähnli-
chen Veranstaltungen in den Ortsteilen 
Flachslanden und Neustetten für das Jahr 
2023 
 

1. Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen 
Sonntagen nur während der in § 1 der oben abge-
druckten Verordnung festgesetzten Öffnungszei-
ten und, falls dies zur Erledigung von Vorberei-
tungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, wäh-
rend insgesamt weiterer dreißig Minuten beschäf-
tigt werden (§ 17 Abs. 1 des Gesetzes über den La-
denschluss). 

 

2. Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der 
Sonn- und Feiertage, die weiteren Vorschriften des 

§ 17 des Gesetzes über den Ladenschluss, die Best-
immungen des Arbeitszeitgesetzes, des Mantelta-
rifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzelhandel 
in Bayern, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und 
des Mutterschutzgesetzes sind für die an den frei-
gegebenen Sonn- und Feiertagen für die in den ge-
öffneten Verkaufsstellen beschäftigten Arbeitneh-
mer zu beachten. 

 

3. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen 
gegen die in § 1 der oben abgedruckten Verord-
nung festgelegten Öffnungszeiten an Sonn- und 
Feiertagen können nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a 
i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss 
als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis 
zu fünfhundert Euro geahndet werden. 

 

4. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen 
gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung 
können nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a i.V.m. Abs. 
2 des Gesetzes über den Ladenschluss als Ord-
nungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu zwei-
tausendfünfhundert Euro geahndet werden. 

 

5. Vorsätzliche Verstöße gegen die in Hinweis Nr. 1 
genannte Bestimmung werden, wenn dadurch vor-
sätzlich oder fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Ar-
beitskraft oder Gesundheit gefährdet werden, ge-
mäß § 25 des Gesetzes über den Ladenschluss als 
Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen be-
straft. 

 
 

Bekanntmachung über die öffentliche 
Auflegung der Vorschlagsliste 
 

Wahl der Schöffinnen und Schöffen des Marktes 
Flachslanden für die Amtszeit vom 01.01.2024 bis 
31.12.2028 in den Schöffengerichten des Amtsgerichts 
Ansbach und den Strafkammern des Landgerichts An-
sbach. 
 

Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungs-
gesetz (GVG) in der Zeit von 16.05.2023 bis 23.05.2023 
beim Markt Flachslanden, Rathaus, Schulstraße 2, 
91604 Flachslanden während der allgemeinen Dienst-
stunden öffentlich zu jedermanns Einsicht auf. 
 

Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG bin-
nen einer Woche, bis zum 30.05.2023, nach Schluss 
der Auflegung schriftlich oder persönlich zu Protokoll 
beim Markt Flachslanden, Rathaus, Schulstraße 2, 
91604 Flachslanden, Einspruch mit der Begründung 
erhoben werden, dass in die Liste Personen aufge-
nommen wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG (Text s. 
Anhang) bzw. nach Abschnitt II Nrn. 2 bis 5 der Schöf-
fenbekanntmachung des Bayerischen Staatsministeri-
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ums der Justiz und für Verbraucherschutz und des In-
neren vom 7. November 2012 (JMBl. S. 127), zuletzt 
geändert am 25 Oktober 2017 (Az. E8-3221-II-418/91 
und IB2-0143-1-4), nicht aufgenommen werden durf-
ten oder sollten. 
 

Flachslanden, 29.04.2023 
 

Henninger 
Erster Bürgermeister 
 
 

 
 

RAMADAMA 2023 
 

Am Samstag, den 18.03.2023 packten bei der alljährli-
chen Aktion „Ramadama” über 140 Menschen mit an, 
um die Natur von Unrat zu säubern. „So eine Beteili-
gung ist wirklich gigantisch”, freut sich der Bürger-
meister. Zum Vorreiter ist die Marktgemeinde gewor-
den, weil sich eine ungewöhnlich hohe Zahl der rund 
2400 Einwohner regelmäßig engagiert. „Wir haben es 
geschafft, Vereine für solche Aktionen zu gewinnen. 
Dazu gehören viele Kinder, die dabei aktiv sind”, sagte 
Bürgermeister Hans Henninger. 
 

 
 

Neben den Feuerwehren aus den verschiedenen Orts-
teilen und der Jugendfeuerwehr waren auch Schule, 
Kindergarten und weitere Vereine dabei. Sie sammel-
ten auf vorher ausgewählten Wegen und Waldrändern 
Abfall aller Art bis hin zu weggeworfenen Ölfässern 
und Rollen von Stacheldrahtzäunen. Dabei ist zu be-
obachten, dass die Gesamtmenge des achtlos wegge-
worfenen Mülls erfreulicherweise abgenommen hat 

und die Bevölkerung sensibler mit dem Thema um-
geht. Leider werden aber trotzdem vor allem im Wald 
gerne „Altlasten“ entsorgt. Besonders an Stellen die 
leicht mit dem Auto erreichbar sind, findet man immer 
wieder Müll, der eigentlich ganz einfach zu Hause über 
die Mülltonne entsorgt werden könnte. Auffällig ist 
außerdem, dass Verpackungen einfach während der 
Autofahrt aus dem Fenster geworfen, da entlang der 
Straßen immer noch sehr viel Müll gefunden wird. 
 

 
 

Wir bedanken uns bei allen Helferinnen und Helfern 
für mehr Sauberkeit und Umweltschutz in unserer Ge-
meinde. Als „Belohnung“ gab es nach getaner Arbeit 
für die kleinen und großen Helfer Essen und Getränke, 
wie immer von der Gemeinde spendiert. Den herrli-
chen Sonnenschein gab es ebenfalls gratis dazu. 
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Ulrich Meßlinger 
 
 

Führungswechsel bei Kolping 
 

Führungswechsel bei der Kolpingsfamilie Virnsberg: 
Vorsitzender und Stellvertreterin tauschen ihre Pos-
ten. 
 

Die bisherige zweite Vorsitzende Irene Eisemann 
wurde von den Mitgliedern zur Nachfolgerin von Alf-
red Stocker gewählt, den die Mitglieder zum neuen 
stellvertretenden Vorsitzenden bestellten. Stocker 
stand 24 Jahre an der Spitze der Kolpingsfamilie Virns-
berg. Wiedergewählt wurden der Schatzmeister Erich 
Belda, die Schriftführerin Monika Hrabak und der Prä-
ses, Pfarrer Dieter Hinz. Auch die beiden Beisitzerin-
nen Heidi Stocker und Julie Lederer wurden in ihren 
Ämtern bestätigt. Neu wählten die Mitglieder Thomas 
Hertlein als Beisitzer in den Vorstand. Zu Kassenprü-
fern bestellten die Mitglieder Reinhold Beck und Karin 
Bartelmeß.  
 

In seinem letzten Rechenschaftsbericht als Vorsitzen-
der sagte Alfred Stocker, dass die Kolpingsfamilie 
Virnsberg 41 Mitglieder habe, zwei weniger als noch 
vor einem Jahr. Im vergangenen Jahr wurden, so der 
scheidende Vorsitzende, zehn Veranstaltungen orga-
nisiert und zwei Vorstandssitzungen gehalten. Regel-
mäßig finde auch ein Kegelstammtisch statt. 
 

Schatzmeister Erich Belda legte den Kassenbericht vor 
und sagte, dass sich das Vermögen der Virnsberger 
Kolpingsfamilie im vergangenen Jahr auf 4.367 Euro 
verringert habe. Am Jahresanfang 2022 waren noch 
5.179 Euro auf dem Konto. Im Jahr 2022 wurden 500 
Euro für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gespendet, 
so Belda. Die Mitglieder sprachen ihm wie auch der ge-
samten Vorstandschaft die Entlastung aus.  
 

Heuer, so blickte Stocker voraus, sei am 11. April ab 19 
Uhr ein Abend mit Deocar Bösendörfer zum Thema 
„Wien, nur du allein…“ im Pfarrzentrum Virnsberg ge-
plant. Am 8. Juni werde die Kolpingsfamilie mit ihrem 

Banner an der Fronleichnamsprozession in Son-
dernohe teilnehmen, und für 11. oder 18. Juni sei ein 
Ausflug nach Veitshöchheim vorgesehen. Für Sonntag, 
23. Juli, plant die Kolpingsfamilie ein Grillfest im Gar-
ten des Pfarrzentrums Virnsberg. 
 

Hrabak wies darauf hin, dass die Gruppe „60plus“ am 
13. April den Besuch der Forschungsstelle für fränki-
sche Volksmusik in Uffenheim plane. Es werden Fahr-
gemeinschaften gebildet, so Hrabak. Abfahrt ist um 
9.15 Uhr am Pfarrzentrum in Virnsberg. 
 

 
 

v. l. n. r.: Kathrin Nachtrab, Julie Lederer, Irene Eisemann, Alfred Stocker, 
Pfarrer Dieter Hinz und Theresa Stocker 
 

Im Rahmen der Versammlung wurden auch drei Mit-
glieder der Kolpingsfamilie für ihre langjährige Zuge-
hörigkeit und Treue geehrt. Für ihre 40-jährige Mit-
gliedschaft erhielt Julie Lederer vom Vorsitzenden Alf-
red Stocker und von Präses Dieter Hinz eine Urkunde, 
eine Anstecknadel und ein Präsent überreicht. 
Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden Theresa 
Stocker und Kathrin Nachtrab ausgezeichnet. Nachge-
holt wird die Ehrung von Sabrina Beck und Michaela 
Hrabak, die auch seit 25 Jahren der Kolpingsfamilie in 
Virnsberg die Treue halten. 
 
 

Jahreshauptversammlung TSV  
Flachslanden 
 

Am 24.03.2023 fand die ordentliche Jah-
reshauptversammlung des TSV Flachslan-
den e.V., unter der Leitung des Vorstandsvorsitzenden 
Tim Egersdörfer, für das Geschäftsjahr 2022 im Gast-
haus „Rose“ statt. 
 

Der Vorstand begrüßte zunächst die Anwesenden, ins-
besondere unseren 1. Bürgermeister Hans Henninger, 
ehe man sich zum Totengedenken der verstorbenen 
Mitglieder und Sportkameraden erhob. Anschließend 
folgte der ausdrückliche Dank an alle ehrenamtlichen 
Helfer, Trainer und Betreuer des Vereins.  
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Anfang 2022 konnte der Verein mit der Sanierung der 
alten Flutlichtanlage eine der bisher größten Investiti-
onen, nach Bau des aktuellen Sportheims, abschlie-
ßen. Die Modernisierung durch energieeffiziente LED-
Strahler schafft deutlich bessere Trainingsbedingun-
gen, enorme Energieeinsparung und individuelle, digi-
tale Steuermöglichkeiten. Der Vorstand bedankte sich 
bei unserem Bürgermeister Hr. Henninger für die För-
derung und Unterstützung der Gemeinde bei diesem 
Projekt. 
 

Corona sorgte leider auch im Jahr 2022 dafür, dass wir 
unser allseits beliebtes Faschingswochenende absa-
gen mussten. Das Abflachen des Virus und dadurch 
einhergehende Lockerungen sorgten jedoch dafür, 
dass man im 2. Halbjahr an gewohnten Abläufen und 
Veranstaltungen der Vor-Corona-Zeit anknüpfte. So 
konnten wir im Juli wie zuletzt 2019 wieder unser 
Sportplatz-Wochenende der Fußballabteilung anbie-
ten. Hierbei spielten am Freitag alle Altersstufen in ge-
mischten Teams gegeneinander Fußball. Samstag 
folgte unser Dorfpokal mit anschließendem Barbe-
trieb. Sehr erfreulich war, dass neben den Dauerbren-
nern der Dorfgemeinschaft Sondernohe und der Firma 
Buck auch die Firma Lederer sowie die FFW Flachslan-
den eine Mannschaft für das Gaudi-Turnier stellte. Für 
den Ausklang des Wochenendes voller spannender 
Duelle sorgte ein Beachvolleyball-Turnier. Ebenfalls im 
Juli veranstaltete die Tennisabteilung wieder einmal 
ein Doppelturnier, bei dem sich Nicht-Tennisspieler 
untereinander messen konnten. Im Herbst stand dann 
noch der Crosslauf der Leichtathletikabteilung an, bei 
dem 115 Läufer an den Start gingen. Hierzu bedankte 
sich der Vorsitzende bei Janine und Selina Braun für 
die erneut sehr gute Organisation und den reibungslo-
sen Ablauf. Zum Abschluss des Jahres sorgte die 2. Auf-
lage des Weinfests der Tennisabteilung für ein volles 
Tennisheim, bei dem die Geselligkeit nicht zu kurz 
kam. 
 

Die Planungen und Maßnahmen für das Jahr 2023 sind 
auch bereits in vollem Gange. Glücklicherweise konnte 
im Februar wieder unser Faschingsball in der Mehr-
zweckhalle abgehalten werden. Auch in diesem Jahr 
startet der Verein mit einer größeren Investition in die 
Modernisierung unserer Sportanlage. Von April bis vo-
raussichtlich August erfolgt die Erneuerung der Rasen-
fläche des A-Platzes und damit verbunden der Einbau 
einer neuen Platzberegnung (Druckerhöhungsanlage 
inkl. moderner Steuerung). Zudem planen wir auch für 
2023 wieder mit der Durchführung eines Sportplatz-
Wochenendes mit Dorfpokal und Beachvolleyball-Tur-
nier. Aufgrund der positiven Resonanz steht auch bei 
unserer Tennisabteilung u.a. wieder ein Doppelturnier 
(für Jedermann) und ein Weinfest auf dem Plan.  
 

Im Anschluss an den Rechenschaftsbericht des Vor-
stands folgte der Bericht des Kassiers Ina Henninger 

und die Entlastung durch die Versammlung. Die Abtei-
lungsleiter der einzelnen Sparten sorgten mit deren 
Berichten für einen kurzen Einblick über den Verlauf 
des Jahres 2022 in den unterschiedlichen Bereichen 
(Fußball, Tennis, Tischtennis, Leichtathletik). Beson-
ders hervorzuheben ist der Aufstieg der 2. Mannschaft 
unserer Tischtennis-Herren von der Bezirksklasse D in 
die Bezirksklasse C. Die Aufstiegsfeier ließe sich per-
fekt verbinden mit der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen 
Bestehen unserer Tischtennis-Abteilung, die corona-
bedingt leider ausfallen musste. 
 

Abgeschlossen wurde der öffentliche Teil unserer Jah-
reshauptversammlung mit der Ehrung unserer lang-
jährigen Mitglieder für deren Treue zum TSV. So wur-
den für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt: Katja Wie-
der, Christina Dolligkeit, Angelika Henninger, Helmut 
Pfitzner, Joachim Bodächtel, Jörg Weihmann und Ro-
land Nölp. Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurden 
geehrt: Monika Rohr, Gudrun Eckart, Hildegard Gug-
genberger, Hans Grob, Walter Wehr, Wolfgang Hen-
ninger, Fritz Albrecht, Hans Ehemann, Klaus Hahn, Ste-
fan Möbus, Reiner Rossel, Karl Winter und Wolfgang 
Bentheimer. 
 

 
 

von links nach rechts: Walter Wehr, Hans Ehemann, Roland Nölp, Hildegard 
Guggenberger, Hans Grob, Wolfgang Henninger, Klaus Hahn 
 

Vorstandschaft, TSV Flachslanden 
 
 

 
 

Hangneigung selbst ermitteln 
 

Die Kenntnis der Hangneigung der eigenen Feldstücke 
wird immer wichtiger. So gelten bei vielen Pflanzen-
schutzmitteln ab einer Hangneigung von 2 % in der 
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Nähe von ständig oder periodisch wasserführenden 
Oberflächengewässern, gemessen auf den ersten 100 
Metern ab der Böschungsoberkante solcher Gewäs-
ser, die sogenannten Hangneigungs-Auflagen. 
 

Im Bereich der Düngung besteht bei Feldstücken, die 
innerhalb der ersten 20 Meter neben Oberflächenge-
wässern eine Hangneigung von mindestens 10 % auf-
weisen, auf den ersten 5 Metern ein Düngeverbot. Bei 
derartigen Ackerflächen sind darüber hinaus auf den 
nächsten 15 Metern weitere Auflagen zu beachten. 
Die Verpflichtung, ab 2020 bzw. ab 2025 flüssige Dün-
gemittel (v. a. Gülle, Jauche, Biogas-Gärrest) nur noch 
streifenförmig auf den Boden aufzubringen oder di-
rekt in den Boden einzubringen, entfällt, wenn "natur-
räumliche Besonderheiten" vorliegen. Darunter fallen 
Grünland-Feldstücke mit mehr als 20 % Hangneigung 
auf mindestens 30 % der Fläche. 
 

In 7 Schritten zur Hangneigung 
 

Die Hangneigung lässt sich mit Hilfe des im Internet 
frei verfügbaren BayernAtlas (https://smex-ctp.trend-
micro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.bay
ernatlas.de&umid=43635c11-008d-4f8b-8a61-
6a3b2b7fdd26&auth=591fe8f9590fb81e7b14ee9a95
e4216e0a2f7e23-
712668167d7312f50ae363f9f68bc90dc14ef37c) mit 
wenigen Schritten bequem ermitteln: 
 

1. Nach dem Einstieg wählt man zunächst über 
die Suchfunktion den betreffenden Ort aus. 

2. Im linken Bildschirmbereich "Luftbild + Parzel-
larkarte" auswählen und das gewünschte 
Feldstück suchen. 

3. Im linken Bildschirmbereich "Zeichnen & Mes-
sen auf der Karte" auswählen 

4. "Messen" anklicken und auf dem Feldstück 
per Maus die gewünschte Hanglinie markie-
ren. Bereits dabei wird die gemessene Länge 
angezeigt. 

5. Im unteren Bildschirmbereich öffnet sich ein 
Fenster. Dort kann auf der Skala unten noch-
mals die gemessene Länge abgelesen werden. 

6. Der Höhenunterschied kann auf der Skala links 
abgelesen werden; er steht jedoch auch unten 
links als Zahl (in diesem Fall: 9,8 m). 

7. Hangneigung berechnen: Höhenunterschied : 
Hanglänge x 100 = Hangneigung in %. Bei einer 
Hanglänge von 100 m entspricht der Höhen-
unterschied der Hangneigung in %. 
 

Weitere bebilderte Erklärungen und ein Hangnei-
gungsmesser zum Download unter https://www.aelf-
rw.bayern.de/landwirtschaft/pflanzen-
bau/317342/index.php 
 
 

 
 

Neuveröffentlichung: 
 

 
 

Die Bodenerosion gilt in Bayern als die derzeit größte 
Gefährdung der Böden und ihrer Funktionen. Zur Ab-
schätzung des Erosionsrisikos von bewährten Bewirt-
schaftungspraktiken und Fruchtfolgen dient die Allge-
meine Bodenabtragsgleichung (ABAG) als Hilfsmittel. 
Sie kann ebenso als Handlungsempfehlung zur Minde-
rung von Bodenabtrag durch Anpassung der Frucht-
folge und Bewirtschaftung herangezogen werden. 
Eine Anleitung dazu sowie ein Hinweis auf die App 
"ABAG interaktiv" bietet diese überarbeitete LfL-Infor-
mation.  (25 Seiten) 
 

Themenliste 
 

• Warum muss der Boden vor Erosion ge-
schützt werden? 

• Wovon hängt das Ausmaß der Bodenero-
sion ab? 

• Wieviel Erosion verträgt der Boden? 
• Wie wird der Bodenabtrag auf den Flä-

chen ermittelt? 
• Vorgehen zur Ermittlung des Bodenab-

trags 
 

Kostenlos zum Download oder für 1€ zu bestellen un-
ter https://www.lfl.bayern.de/publikationen/ 
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Bayerns Umweltminister Glauber zu Be-
such in Flachslanden 
 

Am Freitag, den 31.03.2023 besuchte Bayerns Um-
weltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) Flachs-
landen, um sich über Windenergie und die Kombina-
tion von Hochwasserschutz und Naturschutz zu infor-
mieren. 
 

Er zeigte sich beeindruckt von den Leistungen der Ge-
meinde und sagte, „Flachslanden ist gesegnet.“ Damit 
spielte er auf das gute Miteinander und die Verwirkli-
chung innovativer Ideen an. 
 

Bürgermeister Hans Henninger stellte im ersten Teil 
des zweistündigen Besuchs des Staatsministers im Sit-
zungssaal des Rathauses unsere Gemeinde vor. Er be-
richtete von der Initialzündung für das Engagement 
der Marktgemeinde in Sachen regenerativer Energie. 
Schon 2010 wurde der Beschluss gefasst, erneuerbare 
Energien auszubauen.  
 

 
 

Gemeinsam mit der Kommunalen Allianz NorA wurde 
der NorA-Bürgerwindpark mit vier Windrädern ge-
baut, seit Dezember 2015 wird nachhaltiger Strom 
produziert. „Der NorA-Bürgerwindpark Birkenfels ist 
ein Musterbeispiel einer gelungenen Energiewende 
von unten“, stellte Bürgermeister Henninger fest; 
Staatsminister Glauber stimmte ihm voll zu. 
 

Bisher wurden knapp 170 Millionen Kilowattstunden 
Strom erzeugt und damit 87.000 Tonnen Kohlendioxid 
vermieden, so die Bilanz des Windparks. An die 215 
Gesellschafter wurden bisher 5,425 Millionen Euro 
ausgeschüttet. Es seien nun zwei Freiflächenphotovol-
taikanlagen in Planung, ebenfalls als Bürgeranlagen. 
 

Informiert wurde Thorsten Glauber auch über die 
Hochwasserschutzmaßnahmen. Aufgrund der Hoch-
wasserkatastrophe im Mai 2016 sei die Bevölkerung 
sehr sensibilisiert, so Henninger, und unterstütze alle 
Maßnahmen, die dem Schutz vor weiteren Über-
schwemmungen dienten. Es wurde ein integrales 
Hochwasserschutzkonzept erarbeitet, und mit dem 
Programm „boden:ständig“ werden kleinere Maßnah-
men umgesetzt. 
 

 
 

Dem Hochwasserschutz, aber auch der Rückhaltung 
von Wasser in der Fläche und damit dem Naturschutz, 
diene die Neuanlage sowie die Aufwertung von Klein-
gewässern, berichtete Gemeinderatsmitglied Ulrich 
Meßlinger. Seit 2010 wurden rund 200 Kleingewässer 
mit einem Rückhaltevolumen von 2000 Kubikmeter 
angelegt. Es seien dadurch nur Kosten von fast 10.000 
Euro angefallen. Bei der Umsetzung und Pflege der 
einzelnen Maßnahmen wird die Gemeinde von den 
örtlichen Vereinen unterstützt. Im nächsten Schritt, so 
Meßlinger, sollten begradigte Bachläufe renaturiert 
werden. Dafür erhalte die Marktgemeinde eine 90-
prozentige Förderung durch das Wasserwirtschafts-
amt. 
 

 
 

Dieses Modell der kombinierten Wasserrückhaltung 
mit Naturschutz sei beispielgebend für andere Kom-
munen im Freistaat, so Glauber. Eines der größten 
Probleme in Franken sei die Trockenheit, diese könne 
durch die Kleinmaßnahmen ein wenig bekämpft wer-
den. Viele Kommunen, so der Minister, nutzten die 90-
prozentige Förderung nicht. Flachslanden hingegen 
habe ein fertiges Konzept und nutze die Möglichkei-
ten, um die Klimaveränderungen abzumildern. 
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Nach der Information im Rathaus machte sich der Mi-
nister zusammen mit den Abgeordneten Dr. Peter 
Bauer, der den Minister eingeladen hatte, und Wolf-
gang Hauber vor Ort ein Bild von den durchgeführten 
Kleinmaßnahmen zur Wasserrückhaltung und vom 
NorA-Windpark bei Birkenfels. 
 
 

Jahreshauptversammlung des VdK OV 
Flachslanden am 25.03.2023 
 

Am Samstag, den 25.03.2023, fand im Gasthaus Hof-
mann/Stöhr in Sondernohe die diesjährige Jahres-
hauptversammlung des VdK OV Flachslanden statt. 
Die Vorsitzende Fr. Foitzik konnte neben den anwe-
senden Mitgliedern als Gäste den Bürgermeister der 
Gemeinde Flachslanden, Hr. Hans Henninger, sowie 
als Vertreter des VdK Kreisverbands, Hr. Werner Dreis-
kemper recht herzlich begrüßen. 
 

 
 

Vorstand, Jubilare & Gäste / Foto: H. Foitzik 
 

Nach Eröffnung der Veranstaltung sowie des Geden-
kens an die verstorbenen Mitglieder überbrachten Hr. 
Henninger sowie Hr. Dreiskemper Grußworte im Na-
men der Gemeinde bzw. des Kreisverbandes. Diesen 
folgte ein kurzer Geschäfts- und Tätigkeitsbericht des 
Vorstandes der von den Anwesenden interessiert zur 
Kenntnis genommen wurde. Im Anschluss daran er-
folgte die Ehrung der anwesenden Jubilare: 
 

 
 

Für 20-Jahre Mitgliedschaft im VdK: Lydia Körber / Foto: H. Foitzik 
 

 
 

Für 10 Jahre Mitgliedschaft im VdK: Richard Sporer / Foto: H. Foitzik 
 

Neben einer Urkunde, sowie eines Ehrenabzeichens 
wurden den Jubilaren kleine Präsente durch die Orts-
vorsitzende überreicht. 
 

Nachdem noch über die anstehenden Ausflüge, Fahr-
ten und Veranstaltungen deslaufenden Jahres infor-
miert wurde, wurde die Veranstaltung offiziell been-
det. Einige Mitglieder ergriffen die Chance am Schopf 
und ließen den Tag bei gemeinsamen Speis‘ und Trank 
ausklingen. 
 

Die Vorstandschaft des VdK OV Flachslanden bedankt 
sich bei allen Teilnehmern, insbesondere bei den Jubi-
laren und Gästen. Zudem ergeht ein herzliches Danke-
schön an das gesamte Team des Gasthauses Hof-
mann/Stöhr für die wie immer herzliche und ausge-
zeichnete Bewirtung. 
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„Geselliges Beisammensein“ / Foto: H. Foitzik 
 

Für den VdK OV Flachslanden 
Margit Foitzik, 1. Vorsitzende 
 
 

 
 

Gemeinderatssitzung vom 07.03.2023 – 
öffentlicher Teil  

 
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschluss-

fähigkeit  
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen wor-
den. Erster Bürgermeister Henninger stellt als Vor-
sitzender fest, dass die Mehrheit der Mitglieder an-
wesend und stimmberechtigt ist. Das Gremium ist 
daher beschlussfähig. Der Vorsitzende erklärt die 
Sitzung für eröffnet. Die Berichterstattung erfolgt 
grundsätzlich durch den Vorsitzenden, sollte in der 
Niederschrift kein anderer oder zusätzlicher Be-
richterstatter benannt sein.  

 
2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 

14.02.2023 – öffentlicher Teil  
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der Nie-
derschrift der Sitzung vom 14.02.2023 – öffentli-
cher Teil. Der Marktgemeinderat erhebt keine Ein-
wände gegen die Niederschrift.  
 

Beschluss: einstimmig  
Die Niederschrift der Sitzung vom 14.02.2023 – öf-
fentlicher Teil wird genehmigt.  

 
3. Baupläne 
3.1. Bauvorhaben Joos – Neubau eines Einfamilien-

hauses mit Doppelgarage; Baugebiet Wolfsgru-
ben II   
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Errichtung ei-
nes Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Bau-
gebiet Wolfsgruben II. Die planungsrechtlichen 

Vorgaben des Baugebiets werden von dem Bau-
vorhaben eingehalten. Befreiungen sind keine ge-
plant, sodass der Bauantrag im Genehmigungs-
freistellungsverfahren behandelt werden kann. 
Die Nachbarunterschriften sind in den Bauunter-
lagen vollständig vorhanden. Die Erschließung 
wird durch die Erschließung des Baugebiets 
Wolfsgruben II gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat stimmt der Errichtung ei-
nes Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Bau-
gebiet Wolfsgruben II zu. Das Bauvorhaben wird 
im Genehmigungsfreistellungsverfahren behan-
delt.  

 

3.2. Bauvorhaben Scholl – Neubau eines Einfamilien-
hauses mit Garage und Carport; Wolfsgruben II
  
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Errichtung ei-
nes Einfamilienhauses mit Garage und Carport im 
Baugebiet Wolfsgruben II. Die planungsrechtli-
chen Vorgaben des Baugebiets werden von dem 
Bauvorhaben eingehalten. Befreiungen sind 
keine geplant, sodass der Bauantrag im Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren behandelt werden 
kann. Die Nachbarunterschriften sind in den Bau-
unterlagen nicht vorhanden. Die Unterschriften 
sollen im Verfahren nachgeholt werden. Den Bau-
herren ist bewusst, dass die Genehmigung erst 
nach Einholung der Nachbarzustimmungen er-
teilt werden. Die Erschließung wird durch die Er-
schließung des Baugebiets Wolfsgruben II gesi-
chert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat stimmt der Errichtung ei-
nes Einfamilienhauses mit Garage und Carport im 
Baugebiet Wolfsgruben II zu. Das Bauvorhaben 
wird im Genehmigungsfreistellungsverfahren be-
handelt. Die Genehmigung wird erst erteilt, wenn 
die Nachbarn angehört worden sind.  
 

4. Ortsrecht – Erlass einer Verordnung über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen anlässlich der 
Kirchweihen Neustetten und Flachslanden  
 

Gemäß § 14 LadSchlG dürfen aus Anlass von Märk-
ten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen Ver-
kaufsstellen an höchstens vier Sonntagen im Jahr 
offenhalten. Die Zeit, in der die Verkaufsstellen ge-
öffnet sind, darf fünf Stunden nicht überschreiten. 
Die Öffnungszeit soll außerhalb des Hauptgottes-
dienstes liegen. Die Verkaufsstellen müssen spä-
testens um 18.00 Uhr schließen. Auf den Erlass der 
Verordnung besteht kein Rechtsanspruch, der Er-
lass steht vielmehr im Ermessen des Markts 
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Flachslanden. In den vergangenen Jahren ist regel-
mäßig eine Verordnung nach § 14 LadSchlG erlas-
sen worden. Der Entwurf der Verordnung umfasst 
nach Rücksprache mit den Gewerbetreibenden 
nur den Kirchweihsonntag in Neustetten 
(30.07.2023) und den Kirchweihsonntag in Flachs-
landen (13.08.2023). Nach Beratung und Be-
schlussfassung werden Einzelhandelsverband, Ge-
werkschaften, örtliche Kirchen, IHK, HWK und LRA 
AN angehört. Danach folgen die Ausfertigung und 
amtliche Bekanntmachung.  
 

Beschluss: einstimmig  
Dem Entwurf in der am 07.03.2023 vorgelegten 
Fassung wird zugestimmt. Einzelhandelsverband, 
Gewerkschaften, örtliche Kirchen, IHK, HWK und 
LRA AN sind zu beteiligen. Ausfertigung und amtli-
che Bekanntmachung sind danach vorzunehmen. 
 

5. Feuerwehrangelegenheiten – Bestätigung des 
Kommandanten und Stellvertreters der Freiwilli-
gen Feuerwehr Neustetten  
 

Die Freiwillige Feuerwehr Neustetten hat am 
20.01.2023 Herrn Tobias Heidingsfelder zum Kom-
mandanten gewählt und Herrn Norbert Neumeier 
in gleicher Sitzung zu dessen Stellvertreter. Ge-
mäß Art. 8 Abs. 4 BayFwG bedarf der Gewählte der 
Bestätigung des Marktes Flachslanden im Einver-
nehmen mit dem Kreisbrandrat des Landkreises 
Ansbach. Versagungsgründe gemäß Art. 8 Abs. 4 
Satz 2 BayFwG sind nicht erkennbar. Die notwen-
digen Lehrgänge (Gruppenführerlehrgang und Lei-
ter einer Feuerwehr an einer Staatlichen Feuer-
wehrschule) sind in angemessener Zeit nachzuho-
len. Das Einvernehmen des Kreisbrandrats Müller 
steht noch aus.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat bestätigt Herrn Tobias Hei-
dingsfelder als Kommandant der Freiwilligen Feu-
erwehr Neustetten und Herrn Norbert Neumeier 
als dessen Stellvertreter. Die geforderten Lehr-
gänge sind innerhalb einer angemessenen Frist zu 
besuchen.  

 
6. Bekanntgaben/Sonstiges:  

 

Erster Bürgermeister Henninger erinnert noch-
mals an die Bürgerversammlung am 16.03.2023 
im Gasthaus Rose  
 

Wahl des Vorstands der TG Flachslanden 3 zur 
Umsetzung der boden:ständig Maßnahmen 
 

Als Vorsitzender ist Klaus Hochreiner vom ALE 
kraft Amtes bestellt. Als Vorstandsmitglieder wur-
den 1. Bgm. Hans Henninger, Herr Ulrich Meßlin-
ger und Herr Fritz Hein gewählt. Stellv. Vorstands-
mitglieder sind Herr Dr. Hans Walther, Herr Dieter 

Ittner und Herr Dieter Eder-Stettner. 
 

Neue Skulptur am Kreisverkehr  
 

Erster Bürgermeister Henninger zeigt die neue 
Skulptur am Kreisverkehr anhand von Fotos. Die 
Aufstellung soll demnächst erfolgen.  
 

Seniorenbeauftragter Dr. Lamers fragt nochmal 
an, ob Änderungen an den möglichen Routen des 
Bürgerbusses geplant sind (z.B. Fahrten nach Ans-
bach). Er wurde wieder vom Seniorenbeauftrag-
ten des Marktes Lehrberg angesprochen. Erster 
Bürgermeister Henninger erläutert nochmals den 
Sachstand zum Bürgerbus. Änderung sind keine 
geplant.  

 
 

Gemeinderatssitzung vom 28.03.2023 – 
öffentlicher Teil  

 
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-

schlussfähigkeit  
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen wor-
den. Erster Bürgermeister Henninger stellt als Vor-
sitzender fest, dass die Mehrheit der Mitglieder 
anwesend und stimmberechtigt ist. Das Gremium 
ist daher beschlussfähig. Der Vorsitzende erklärt 
die Sitzung für eröffnet. Die Berichterstattung er-
folgt grundsätzlich durch den Vorsitzenden, sollte 
in der Niederschrift kein anderer oder zusätzlicher 
Berichterstatter benannt sein.  

 

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
07.03.2023 – öffentlicher Teil  
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der Nie-
derschrift der Sitzung vom 07.03.2023 – öffentli-
cher Teil. Der Marktgemeinderat erhebt keine Ein-
wände gegen die Niederschrift.  
 

Beschluss: einstimmig  
Die Niederschrift der Sitzung vom 07.03.2023 – öf-
fentlicher Teil wird genehmigt.  

 

3. Baupläne 
3.1. Bauvorhaben Hofmann – Neubau eines Einfami-

lienhauses mit Doppelgarage; Kettenhöfstetten 
Nord   
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Errichtung ei-
nes Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Bau-
gebiet Kettenhöfstetten Nord. Die planungs-
rechtlichen Vorgaben des Baugebiets werden von 
dem Bauvorhaben eingehalten. Befreiungen sind 
keine geplant, so dass der Bauantrag im Geneh-
migungsfreistellungsverfahren behandelt werden 
kann. Die Nachbarunterschriften sind in den Bau-
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unterlagen vollständig vorhanden. Die Erschlie-
ßung des Baugebiets ist gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat stimmt der Errichtung ei-
nes Einfamilienhauses mit Doppelgarage im Bau-
gebiet Kettenhöfstetten Nord zu. Das Bauvorha-
ben wird im Genehmigungsfreistellungsverfahren 
behandelt.  
 

3.2. Bauvorhaben Luch – Neubau einer Betriebs-
leiterwohnung und einer überdachten Lagerflä-
che; Kellerfeld  
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Errichtung ei-
ner Betriebsleiterwohnung und einer überdach-
ten Lagerfläche im Baugebiet Kellerfeld. Eine Be-
triebsleiterwohnung im Gewerbegebiet ist durch 
die Baunutzungsverordnung gestattet. Der Be-
bauungsplan schließt dies ebenfalls nicht aus.
  

Allerdings sieht der Bebauungsplan in § 2 der Sat-
zung eine Mindestgrundstücksgröße von 1.500 
m² vor. Das Grundstück hier hat weniger als die 
geforderten 1.500 m², so dass die Vorgaben des 
Bebauungsplans nicht eingehalten werden kön-
nen. Der Bauherr hat eine entsprechende Befrei-
ung vom Bebauungsplan beantragt. Die Nachba-
runterschriften sind in den Bauunterlagen voll-
ständig vorhanden. Die Erschließung des Bauge-
biets ist gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat stimmt der Errichtung ei-
ner Betriebsleiterwohnung und einer überdach-
ten Lagerfläche im Baugebiet Kellerfeld zu und er-
teilt das gemeindliche Einvernehmen. Das Einver-
nehmen wird auch zu den beantragten Befreiun-
gen erteilt.  
 

3.3. Bauvorhaben Dhamotharan – Neubau eines Ein-
familienhauses mit Carport; Gartenfeld  
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Errichtung ei-
nes Einfamilienhauses mit Carport im Baugebiet 
Gartenfeld. Die planungsrechtlichen Vorgaben 
des Baugebiets werden von dem Bauvorhaben 
eingehalten. Befreiungen sind keine geplant, so 
dass der Bauantrag im Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren behandelt werden kann. Die 
Nachbarunterschriften sind in den Bauunterlagen 
nicht vorhanden und sollen im Verfahren einge-
holt werden. Die Erschließung des Baugebiets ist 
gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat stimmt der Errichtung ei-
nes Einfamilienhauses mit Carport im Baugebiet 
Gartenfeld zu. Das Bauvorhaben wird im Geneh-
migungsfreistellungsverfahren behandelt. Die 

Genehmigung wird erst nach Einholung der Nach-
barunterschriften erteilt.  

 

3.4. Bauvorhaben Schraudner – Errichtung eines Ein-
familienhauses mit Garage; Wolfsgruben II
  

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Errichtung ei-
nes Einfamilienhauses mit Garage im Baugebiet 
Wolfsgruben II. Die planungsrechtlichen Vorga-
ben des Baugebiets werden von dem Bauvorha-
ben eingehalten. Befreiungen sind keine geplant, 
sodass der Bauantrag im Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren behandelt werden kann. Die 
Nachbarunterschriften sind in den Bauunterlagen 
nicht vorhanden und sollen im Verfahren einge-
holt werden. Die Erschließung des Baugebiets ist 
gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat stimmt der Errichtung ei-
nes Einfamilienhauses mit Garage im Baugebiet 
Wolfsgruben II zu. Das Bauvorhaben wird im Ge-
nehmigungsfreistellungsverfahren behandelt. 
Die Genehmigung wird erst nach Einholung der 
Nachbarunterschriften erteilt.  

 

3.5. Bauvorhaben Volland – Nutzungsänderung einer 
Halle zu Wohnzwecken; Kettenhöfstetten  
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Nutzungsän-
derung einer landwirtschaftlichen Halle zu Wohn-
zwecken in Kettenhöfstetten. Das Bauvorhaben 
befindet sich am östlichen Rand von Ketten-
höfstetten (Richtung Sonnensee). Auf dem 
Grundstück ist bereits ein Wohnhaus vorhanden. 
Die Umgebung des Bauvorhabens wird als Innen-
bereich (§ 34 BauGB) eingestuft mit einer übli-
chen Dorfgebietsbebauung. Die Nutzungsände-
rung ist bauplanungsrechtlich im Innenbereich 
gestattet. Eine unverhältnismäßige Verdichtung 
des Ortes kann bei diesem Bauvorhaben aus Sicht 
der Verwaltung ebenfalls nicht gesehen werden. 
Es entstehen 5 Wohneinheiten mit 5 Stellplätzen.
  

Die Bauherrschaft beantragt weiterhin eine Ab-
weichung von den geltenden Bauvorschriften be-
züglich des geforderten Brandschutzes. Gefordert 
werden innere Brandwände zur Unterteilung von 
Brandabschnitten. Das Gebäude soll ohne innere 
Brandwände, als ein Brandabschnitt ausgeführt 
werden, da das gesamte Gebäude wesentlich 
kleiner ist, als ein zulässiger Brandabschnitt (Ge-
bäudegröße 41 m x 12 m, zulässiger Brandab-
schnitt 40 m x 40 m). Die Entscheidung über den 
Brandschutz obliegt der Baubehörde. Aus Sicht 
der Verwaltung gibt es keine planungsrechtlichen 
Bedenken gegen das Bauvorhaben. Die Erschlie-
ßung des Bauvorhabens ist gesichert.  
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Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat stimmt der Nutzungsän-
derung einer Halle zu Wohnzwecken zu und er-
teilt das gemeindliche Einvernehmen. Die Abwei-
chung von den Bauvorschriften bezüglich des 
Brandschutzes wird zur Kenntnis genommen. 

 

4. Neubau Kläranlage Flachslanden – Entscheidung 
über den Stromanschluss  
 

Zusätzlicher Berichterstatter: Herr Krach (Ingeni-
eurbüro Christofori und Partner), Herr Scheiderer 
(Ingenieur- und Planungsbüro J+H Scheiderer)
  

Es gibt bekanntlich die Überlegung, neben der 
neuen Kläranlage in Zukunft auch einen Bauhof für 
den Markt Flachslanden auf dem Grundstück zu 
bauen. Für die Kläranlage und den Bauhof wurde 
vom beauftragten Planungsbüro Scheiderer je-
weils eine Anschlusskapazität von 100 kW ange-
nommen, zusammen also 200 kW. In der An-
schlusskapazität für den Bauhof sind aber fünf La-
destationen für Elektroautos bzw. Maschinen vor-
gesehen, die künftig evtl. im Bauhof betrieben 
werden. Für diesen Fall sieht die N-ERGIE Netz 
GmbH den Anschluss an das Mittelspannungsnetz 
und die Errichtung einer Trafostation vor. 
 

Für den Anschluss an das Mittelspanungsnetz liegt 
ein Angebot der N-ERGIE in Höhe von 89.621,88 € 
vor. Die Leitung würde in diesem Fall im selben 
Graben wie die Zuleitung für Schmutzwasser und 
Trinkwasser verlegt werden. Für die Trafostation 
liegt ein Angebot in Höhe von 129.353,00 € vor. 
Angebote von weiteren Anbietern wurden ange-
fordert, jedoch nicht abgegeben. Damit würden 
Kosten für den Anschluss an das Mittspannungs-
netz in Höhe von 218.974,88 € entstehen. Weiter-
hin muss die Trafostation jährlich von einer Fach-
firma gewartet werden.  
 

Die Alternative wäre der Anschluss an das Nieder-
spannungsnetz ohne Berücksichtigung der künfti-
gen Bauhofausstattung mit fünf Ladestationen. 
Nach den aktuellen Informationen der N-ERGIE 
würde dieser Anschluss nicht, wie bisher ange-
nommen, im Wehrleitenweg erfolgen, sondern 
ebenfalls über den Leitungsgraben von der alten 
Kläranlage. Die N-ERGIE müsste aber noch einen 
Leitungsgraben von der alten Kläranlage bis zur Fa. 
Buck erstellen, da dort ein geeigneter Netzan-
schlusspunkt liegt. Ein endgültiges Angebot hier-
für noch nicht vor, die N-ERGIE-Netz GmbH rech-
net aber mit Anschlusskosten von ca. 100.000 € 
netto, somit als ca. 120.000 brutto. In diesem Fall 
steht eine Anschlusskapazität von 100 kW zur Ver-
fügung, die für den Betrieb der Kläranlage und den 
Betrieb eines Bauhofs mit einer Ladestation aus-
reichen müsste. Der Sachverhalt wird durch die 

Planungsbüros nochmals erklärt.  
 

Der Marktgemeinderat fragt an, ob die Kosten 
über die Abwassergebühr auf die Bürger umgelegt 
werden. Die Trafostation würde auch zum Teil für 
einen möglichen Bauhof errichtet werden. Diese 
Kosten sollte nicht der einzelne Bürger mitfinan-
zieren. Weiterhin wird angefragt, ob die darge-
stellten Kosten bereits in der Kostenplanung für 
die Kläranlage enthalten waren oder ob dies jetzt 
nochmal zusätzliche Kosten sind. Herr Krach führt 
aus, dass in der Planung Stromanschlusskosten in 
Höhe von 90.000 € eingeplant sind.  
 

Die Kläranlage wird eine Solaranlage auf das Dach 
des Betriebsgebäudes erhalten. Auch der Bauhof, 
sollte er realisiert werden, wird mit einer Dachso-
laranlage errichtet. Hier könnte man noch zusätz-
lichen Strom gewinnen und evtl. mittels Speicher 
dann nachts für die Ladeinfrastruktur zur Verfü-
gung stellen. Herr Scheiderer erklärt, dass die Klär-
anlage in der Spitze etwa 100 kW braucht. Diese 
können über eine Niederspannungsleitung sicher-
gestellt werden. Kommen nun noch weitere, we-
sentliche Verbraucher hinzu, muss eine Mit-
telspannungsleitung mit Trafo zur Verfügung ste-
hen. Dies wäre auch für das mögliche Einspeisen 
von Strom über die Solaranlage im neuen Bauhof 
erforderlich. Ein Vergleich mit anderen Kläranla-
gen ist nur schwer möglich, da es hier maßgeblich 
auf die konkrete Auslastung ankommt.  
 

Beschluss: 14 Ja-Stimmen / 1 Nein-Stimmen 
Der Markt Flachslanden nimmt das Angebot der 
N-ERGIE Netz GmbH für den Anschluss der neuen 
Kläranlage an das Niederspannungsnetz in Höhe 
von ca. 120.000 € brutto an.  

 

5. Feuerwehrangelegenheiten – Bestätigung des 
Stellvertretenden Kommandanten der freiwilli-
gen Feuerwehr Flachslanden  
 

Die Freiwillige Feuerwehr Flachslanden hat am 
21.05.2022 Herrn Christian Schächer als Stellver-
tretenden Kommandanten der FFW Flachslanden 
bestätigt. Gemäß Art. 8 Abs. 4 BayFwG bedarf der 
Gewählte der Bestätigung des Marktes Flachslan-
den im Einvernehmen mit dem Kreisbrandrat des 
Landkreises Ansbach. Versagungsgründe gemäß 
Art. 8 Abs. 4 Satz 2 BayFwG sind nicht erkennbar. 
Die notwendigen Lehrgänge (Gruppenführerlehr-
gang und Leiter einer Feuerwehr an einer Staatli-
chen Feuerwehrschule) sind bereits abgeleistet. 
Das Einvernehmen des Kreisbrandrats Müller 
steht noch aus.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat bestätigt Herrn Christian 
Schächer als Stellvertretenden Kommandanten 
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der Freiwilligen Feuerwehr Flachslanden.  
 

Marktgemeinderat Schultheiß ist bei der Abstim-
mung nicht anwesend.  
 

6. Feuerwehrangelegenheiten – Bestätigung des 
Kommandanten und Stellvertretenden Komman-
danten der Freiwilligen Feuerwehr Sondernohe
  

Die Freiwillige Feuerwehr Sondernohe hat am 
11.11.2022 Herrn Bernd Guggenberger als Kom-
mandanten und Herrn Wolfgang Hofmann als 
Stellvertreter der FFW Sondernohe bestätigt. Ge-
mäß Art. 8 Abs. 4 BayFwG bedarf der Gewählte der 
Bestätigung des Marktes Flachslanden im Einver-
nehmen mit dem Kreisbrandrat des Landkreises 
Ansbach. Versagungsgründe gemäß Art. 8 Abs. 4 
Satz 2 BayFwG sind nicht erkennbar. Die notwen-
digen Lehrgänge (Gruppenführerlehrgang und Lei-
ter einer Feuerwehr an einer Staatlichen Feuer-
wehrschule) sind bereits abgeleistet. Das Einver-
nehmen des Kreisbrandrats Müller steht noch aus.
  

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat bestätigt Herrn Bernd 
Guggenberger als Kommandanten und Herrn 
Wolfgang Hofmann als Stellvertretenden Kom-
mandanten der Freiwilligen Feuerwehr Son-
dernohe.  
 

Marktgemeinderat Schultheiß ist bei der Abstim-
mung nicht anwesend.  
 

7. Kommunalangelegenheiten – Anregungen aus 
der Bevölkerung im Rahmen der Bürgerver-
sammlungen  
 

Ortsteilversammlung Sondernohe:  
Anfrage nach einem Verkehrsspiegel beim Anwe-
sen Bauer (Sondernohe 7). -> wird mit den Betei-
ligten geklärt.  
 

Es wurde ein Biberdamm unterhalb des Badewei-
hers festgestellt.-> Der Damm wird beobachtet.
  

Weiterer Biberdamm oberhalb am Kemmathbach 
festgestellt.-> wird ebenfalls beobachtet.  
 

Ortsteilversammlung Kettenhöfstetten:  
Der Borsbach sollte wieder geräumt werden, be-
sonders an der Brücke unter der Kreisstraße. -> 
wird durch die Verwaltung erledigt.  
 

Vorschlag der Errichtung eines Windparks südlich 
von Ruppersdorf. -> derzeit gibt es keine aktuellen 
Planungen für ein Windpark bei Ruppersdorf, we-
gen anderer Projekte. Ein solches Projekt wäre je-
doch theoretisch denkbar.  
 

Ortsteilversammlung Neustetten:  
Die Unterhaltskosten für den Gemeinschaftsraum 

werden grundsätzlich von der FFW Neustetten ge-
tragen. Es wird angefragt, ob die Gemeinde wegen 
der dort stattfindenden gemeindlichen Veranstal-
tungen einen Teil der Kosten übernimmt. -> dies 
wird geprüft.  
 

Sachstand zum Netzausbau für PV-Anlagen wurde 
angefragt. -> Die Einspeisezusage für den Solar-
park Borsbach-Rosenbach ist vorhanden, weitere 
werden geklärt.  
 

Pflege der Wegseitengräben regelmäßig durch-
führen (Beispiel Kronleiten). -> wird mit dem Bau-
hof angesehen und ggf. nachgeholt.  
 

Verkehrsspiegel bei der Einfahrt in die Kreisstraße 
AN 21 aus Richtung des Solarparks. -> wird mit den 
Beteiligten geprüft.  
 

Geschwindigkeitsbegrenzung bei der Einfahrt 
Neustetten-Süd der Kreisstraße AN 21. -> wird ge-
prüft.  
 

Anpassung des Grundsteuerhebesatzes wegen all-
gemein höherer neuer Hebesätze (siehe ebenso 
Bürgerversammlung). -> Gemeinderat wird vorge-
schlagen, den Hebesatz kostenneutral festzule-
gen.  
 

Bauüberwachung des aktuellen Glasfaserausbaus 
sollte stattfinden. -> Abnahme steht noch aus.
  

Weg zum Solarpark mit Zigarettenkippen und 
Hundekot verschmutzt. -> wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
 

Müllablagerungen an der Bank von der Locken-
mühle in Richtung Schmalnbühl. -> wird überprüft.
  

Gemeindliches Waldstück im Gründlein ist mit Kä-
fern befallen. -> Bäume sind bereits entfernt. 
 

Ortsteilversammlung Virnsberg:  
Problem des Rückstaus im Kanal im Schloßgarten 
noch nicht behoben. -> Ortstermin fand statt. Zu-
nächst regelmäßige Kanalspülung, weitere Maß-
nahmen werden geprüft.  
 

Dorfjugend möchte das Krokodil aus dem Rückhal-
tebecken für Kirchweih. -> wurde zugesagt. 
 

Bürgerversammlung am 16.03.23:  
Nachfrage nach höherem Breitbandanschluss für 
die Fa. Buck. -> wurde mit Telekom und Geschäfts-
leitung besprochen; Kontakt kann bei Bedarf her-
gestellt werden.  
 

Nachfrage weshalb ein Parkverbot in der Flur-
straße aufgestellt wurde. -> Situation wurde an 
der Versammlung erläutert.  
 

Nachfrage nach aktuellem Stand der Wirtschafts-
wegesanierung. -> Situation wurde erläutert. Sa-
nierungsplan wird mit den Jagdgenossenschaften 
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erstellt. Im Herbst wurden Arbeiten für fast 40.000 
€ vergeben. Die Arbeiten werden aktuell noch um-
gesetzt.  
 

Nachfrage, ab wann Kinder in den Kindergarten 
aufgenommen werden können. -> Kinder mit Be-
darf wegen Zuzug können sofort aufgenommen 
werden.  
 

Beschwerde wegen Lautstärke der Biogasanlage 
Bayer. -> hierzu ist der Gemeinde nichts bekannt. 
Der Immissionsschutz ist Sache des Landratsam-
tes. Verweis an das Landratsamt.  
 

Steuermesszahlen nach dem neuen Grundsteuer-
recht sind meist deutlich höher. Markt Flachslan-
den hat verhältnismäßig hohen Grundsteuer-He-
besatz. Anregung, dass der Hebesatz entspre-
chend korrigiert wird, so dass die neue Grund-
steuer nicht zu Mehreinnahmen für die Gemeinde 
und damit Mehrbelastung für die Grundstücksei-
gentümer führt. -> wird dem Gemeinderat so vor-
geschlagen.  
 

Nachfrage, ob die Abwärme des Abwassers in der 
neuen Kläranlage genutzt werden kann. -> wird 
beim Ingenieurbüro angefragt.  
 

Hinweis auf Möglichkeit, die Straßenbeleuchtung 
auf Leuchten mit Bewegungsmeldern umzurüs-
ten. -> wird mit der N-ERGIE besprochen.  
 

Gemeinde soll den Räum- und Streudienst der 
Grundstückseigentümer übernehmen. -> ist so-
wohl personell als auch organisatorisch nicht mög-
lich.  
 

Nachfrage nach Erweiterung des Wärmenetzes. -> 
wird in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der 
Firma CDE geprüft.  
 

Nachfrage nach der Sanierung der Hochstraße. -> 
Dafür gibt es eine Zusage des Staatl. Bauamts an 
die Gemeinden Dietenhofen, Rügland, Flachslan-
den und Oberdachstetten für die Jahre 2024 und 
2025.  
 

Zusätzlich telefonisch mitgeteilt, da Besuch der 
Bürgerversammlung nicht möglich war:  
Bankett der Kreisstraße AN 24 in Hainklingen im 
Ort sollte befestigt werden, weil es öfters befah-
ren wird. -> wird geprüft und evtl. mit Straßen-
meisterei besprochen.  
 

Kann Klärschlamm aus Kleinkläranlagen in der 
neuen Kläranlage in Flachslanden entsorgt werden 
-> wird geklärt, jedoch wahrscheinlich nicht mög-
lich.  

 

8. Kommunalangelegenheiten – Änderung der Ge-
schäftsordnung des Marktes Flachslanden; § 22 
Abs. 2 (Sitzungsverlauf)  

 

Bereits in den letzten beiden Sitzungen wurde die 
Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil dem 
Marktgemeinderat als Auslage an der Sitzung zur 
Verfügung gestellt. Sie wurde nicht mehr durch 
den Ersten Bürgermeister verlesen. Dies ent-
spricht dem üblichen Vorgehen in anderen Kom-
munen. Die Geschäftsordnung soll nun offiziell un-
ter dem § 22 Abs. 2 (Verlesen der Niederschrift) 
geändert werden, so dass der Marktgemeinderat 
durch Auslage am nächsten Sitzungstag Einsicht 
nimmt und über die Niederschrift abstimmt. Eine 
Änderung der Geschäftsordnung ist nach § 32 nur 
durch Beschluss des Marktgemeinderates mög-
lich. Daher wird folgende Änderung vorgeschla-
gen:  
 

§ 22 Abs. 2 Geschäftsordnung des Marktes Flachs-
landen (alt):  
Die Niederschrift über die vorangegangene nicht-
öffentliche Sitzung wird verlesen. Anschließend 
lässt der Vorsitzende über Sie abstimmen.  
 

§ 22 Abs. 2 Geschäftsordnung des Marktes Flachs-
landen (neu):  
Die Niederschrift über die vorangegangene nicht-
öffentliche Sitzung wird während der darauffol-
genden Sitzung ausgelegt. Der Marktgemeinderat 
kann während der Sitzung, und bis zur Abstim-
mung, in den nichtöffentlichen Teil der Nieder-
schrift Einsicht nehmen. Die Abstimmung erfolgt 
in der Regel am Ende des nichtöffentlichen Sit-
zungsteils.  
 

Beschluss: 13 Ja-Stimmen / 2 Nein-Stimmen 
Der Marktgemeinderat stimmt der Änderung des 
§ 22 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Marktes 
Flachslanden wie bekanntgegeben zu. Die Ände-
rung tritt rückwirkend zum 01.03.2023 in Kraft. 
Die Verwaltung wird beauftragt eine aktuelle Ver-
sion der Geschäftsordnung auszufertigen.  
 

9. Ehrenamtliche Tätigkeit – Niederlegung des Am-
tes als Marktgemeinderat  
 

Marktgemeinderat Matthias Henninger bean-
tragte mit Schreiben vom 16.03.2023 die Nieder-
legung des Amtes als Marktgemeinderat zum 
30.04.2023. Zur Begründung werden private und 
berufliche Gründe angegeben. Die Zulässigkeit der 
Niederlegung des Amtes als Mitglied des Marktge-
meinderats richtet sich nach Art. 48 Abs. 1 Satz 2 
des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes 
(GLKrWG). Einer Begründung hinsichtlich der Nie-
derlegung des Amtes bedarf es demnach nicht. Ein 
Listennachfolger rückt gem. Art. 48 Abs. 1 Satz 3 
GLKrWG nach.  
 

Gem. Art. 48 Abs. 3 Satz 2 GLKrWG entscheidet der 
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Marktgemeinderat über die Zulässigkeit der Nie-
derlegung des Amtes sowie über das Nachrücken 
des Listennachfolgers (Art. 37 GLKrWG), da die 
Amtszeit des Wahlausschusses mit der Feststel-
lung des Ergebnisses der Gemeinderatswahl 2020 
bzw. dem Beginn der Wahlzeit des Marktgemein-
derats geendet hat. Listennachfolger ist Herr Hel-
mut Hoffmann, Hauptstraße 13, 91604 Flachslan-
den. Ein Amtsantrittshindernis liegt bei Herrn 
Hoffmann nicht vor. Gem. Art. 48 Abs. 3 Satz 3 
i.V.m. Art. 47 Abs. 1 GLKrWG hat der Erste Bürger-
meister Herrn Hoffmann darüber verständigt, dass 
er in den Marktgemeinderat nachrückt.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat stellt fest, dass Marktge-
meinderat Matthias Henninger sein Amt zum 
30.04.2023 niedergelegen wird. Der Listennach-
folger Herr Helmut Hoffmann rückt nach.  
 

Der Vorsitzende und Erste Bürgermeister Herr 
Hans Henninger nimmt an der Abstimmung nicht 
teil. Marktgemeinderat Matthias Henninger 
nimmt an der Abstimmung nicht teil. 
 

10. Bekanntgaben/Sonstiges  
 

Änderung der Zeiten der Straßenbeleuchtung auf 
den alten Stand  
 

Aufgrund von mehreren Anträgen aus der Bevöl-
kerung ist vorgesehen, die Schaltzeiten der Stra-
ßenbeleuchtung wieder an die vor der Ukraine-
Krise üblichen Zeiten zurückzusetzen. Der Markt-
gemeinderat wünscht hierüber Beschluss zu fas-
sen. Der Punkt wird auf die nächste Tagesordnung 
gesetzt.  
 

Kurzbesuch von Staatsminister Thorsten Glauber 
am 31.03. von 11.00 bis 13.00 Uhr in Flachslan-
den 
 

Nach Absprache mit dem Ministerium sind fol-
gende Punkte während des Besuchs geplant: 
Besichtigung des NorA-Bürgerwindparks, Besichti-
gung der Naturschutz- und Hochwasserschutzpro-
jekte, evtl. noch Besichtigung des Blühpakt-Pro-
jekts. Teilnehmer sind Erster Bürgermeister Hen-
ninger, Zweite Bürgermeisterin Guggenberger, 
Dritter Bürgermeister Hein, Ulrich Meßlinger als 
Umweltbeauftragter sowie Reinhold Zeilinger, Ge-
schäftsführer Bürgerwindpark. Weiterhin erklären 
Marktgemeinderat Hecht und Marktgemeinderat 
Kraheberger ihr Interesse, beim Besuch teilzuneh-
men. Bürgermeister Henninger klärt die Teil-
nahme ab.  
 

Besuch des Marktes Ammerndorf wegen Rück-
haltemaßnahmen mit boden:ständig und Natur-
schutzmaßnahmen am 21.03.2023  
 

Folgende Maßnahmen wurden mit den Vertretern 
aus Ammerndorf besichtigt: 1. Weiher nach Wip-
penau, Neustetten-Hochstraße, Neustetten-Weg-
feldgraben am Solarpark, Kettenhöfstetten, Bors-
bach bei Rangenmühle. Erster Bürgermeister Hen-
ninger zeigt zudem eine kleine Fotodokumenta-
tion des Besuchs.  
 

Der Marktgemeinderat fragt an, ob an der Kreisin-
sel an der Ortseinfahrt, neben dem Wappen des 
Marktes Flachslanden, auch die Wappen der Part-
nergemeinden angebracht werden können. Die 
Möglichkeit wird geprüft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Neues aus der Grund-
schule Flachslanden 
 

In den letzten Monaten hat sich 
bei uns an der Grundschule 
Flachslanden viel getan. So gab 
es bewegte Sportstunden mit 
der Aktion Skipping Hearts in der 
Jahrgangsstufe 3/4 und Dance für Kids in den beiden 
Klassen 1/2.  
 

Ein buntes Faschingstreiben mit der traditionellen Po-
lonaise und den Faschingskrapfen, die uns wieder von 
unserem Schulföderverein spendiert wurden, fand 
dieses Jahr wieder in gewohnter Art und Weise statt. 
Herzlichen Dank dafür! 
 

Nunmehr haben wir auch die Schuleinschreibung be-
reits abgeschlossen und freuen uns darauf, wenn un-
sere zukünftigen Erstklässler uns im Unterricht besu-
chen kommen. 
 

Sportlich und gesund ging es nach den Osterferien mit 
Judotraining im Rahmen des Lehrplan-Sportthemas 
„Raufen und Rangeln“, und dem Gesundheitsprojekt 
Klasse 2000 weiter.  
 

Auch personell hat sich einiges verändert. Frau Jones 
darf aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht mehr vor 
Ort unterrichten. Deshalb freuen wir uns sehr, Herrn 
Thomas Gärtner als Teamlehrkraft für die Klasse 3/4a 
seit Mitte März an der Schule begrüßen zu dürfen.  
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Auch für die nächsten Wochen haben wir uns viele in-
teressante Projekte und Aktionen überlegt. Der Som-
mer darf kommen! 
 

Tanja Schleußinger mit dem Team der GS Flachslanden 
 
 

 
 

Fachtag Inklusion vor Ort 
 

Im Mai findet wieder der Fachtag „Inklusion vor Ort“ 
statt, diesmal an der Grund- und Mittelschule Feucht-
wangen-Land. Er richtet sich an Lehrkräfte, Fachkräfte, 
Eltern und alle Personen, die im inklusiven Bereich tä-
tig sind. Veranstalter sind die Staatlichen Schulämter 
in Stadt und Landkreis Ansbach. 
  

Am 8. Mai können Sie Angebote in Präsenz von 14.00 
Uhr bis 18.00 Uhr besuchen. Diese Veranstaltung be-
ginnt mit einem Impulsvortrag von Frau Prof. Sabine 
Martschinke (FAU Nürnberg) zum Thema: „Ressour-
cen tanken, (Lehr)kräfte stärken- Umgang mit Belas-
tungen in inklusiven Settings“. Anschließend gibt es 
zahlreiche Workshops zu diesem Themenbereich und 
auch Info-Stände verschiedener Institutionen. Am 9. 
Mai können Sie noch an einem digitalen Angebot zum 
Thema teilnehmen. 
 

Die Anmeldung für Lehrkräfte erfolgt über FIBS, für 
sonstige Teilnehmer*innen über die Homepage des 
Schulamtes Ansbach, auf der auch das detaillierte Pro-
gramm zu finden ist. 
 
 

Anmeldungen zur Aufnahme in Ansba-
cher Gymnasien 
 

An den drei Ansbacher Gymnasien (Gymnasium Caro-
linum, Platen-Gymnasium, Theresien-Gymnasium) fin-
den in der Zeit vom 8. bis 11. Mai 2023 jeweils von 
8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:30 
Uhr, am 12. Mai 2023 von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, die 

Anmeldungen zur Aufnahme in die 5. Klassen für das 
kommende Schuljahr 2023/2024 statt. 
 

Der Termin wurde vom Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus festgelegt.  
 

Bitte beachten Sie diesen Zeitraum! Spätere Anmel-
dungen können in der Regel nicht berücksichtigt wer-
den. 
 

gez. StD Stefan Exner, Schulleiter  
 
 

Johann-Steingruber-Schule, Staatliche 
Realschule Ansbach 
 

Anmeldung für das Schuljahr 2023/24 sowie Anmel-
dung für die offene Ganztagsschule 
 

Die Anmeldung ist im Sekretariat der Realschule zu fol-
genden Zeiten vorzunehmen. 
 

Montag, 08. Mai 2023  08:00 bis 18:00 Uhr 
Dienstag, 09. Mai 2023  08:00 bis 16:00 Uhr 
Mittwoch, 10. Mai 2023 08:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag, 11. Mai 2023  08:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag, 12. Mai 2023  08:00 bis 10:00 Uhr 
 

Unser Bildungsangebot: 

• mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig 

• wirtschaftswissenschaftlicher Zweig 

• fremdsprachlicher Zweig 

• handwerklich-praktischer Zweig 

• Kooperation mit der Fachoberschule Ansbach 

• Förderunterricht in verschiedenen Jahrgangs-
stufen 

• Wahlunterricht unter anderem in Kunsterzie-
hung, Chor und Instrumentalmusik, Franzö-
sisch, Naturwissenschaften, Klettern, Robotik 

• Chor- und Big-Band-Klasse in der 5. und 6. 
Jahrgangsstufe 

• vertieftes Bildungsangebot für Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik 
(MINT) 

• Abschlussprüfung im Fach Informationstech-
nologie auf freiwilliger Basis 

 

Offene Ganztagsschule 
Auch im nächsten Schuljahr bieten wir wieder die fle-
xible Betreuung in der offenen Ganztagsschule an. Vo-
raussetzung für deren Besuch ist eine Buchung an zwei 
Tagen mit mindestens 6 Stunden Betreuungszeit. Ge-
ringe Kosten entstehen, wenn Ihr Kind in unserer mo-
dernen Mensa an der Mittagsverpflegung teilnimmt. 
Die Betreuung in Lerngruppen und die Teilnahme an 
den Freizeitangeboten (z. B. Kochen, Sport etc.) ist 
kostenfrei. 
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Für die Anmeldung zum Übertritt in die Staatliche Re-
alschule Ansbach bzw. für den Besuch der offenen 
Ganztagsschule ist eine Online-Anmel-
dung erforderlich. Den entsprechenden 
Link finden Sie  auf unserer Homepage 
www.realschule-ansbach.de 
 

Die Anmeldung ist von einem Erziehungsberechtig-
ten persönlich vorzunehmen. Dabei sind vorzulegen: 

• unterschriebener Ausdruck der Online-Anmel-
dung 

• Geburtsurkunde im Original 

• Übertrittszeugnis im Original für den Übertritt 
aus der 4. Jahrgangsstufe bzw. Zwischenzeug-
nis für den Übertritt aus der Mittelschule oder 
aus dem Gymnasium 

• Nachweis über einen ausreichenden Masern-
schutz (z.B. Impfbuch) 

• gegebenenfalls Sorgerechtsbescheid 
 

Offene Fragen können bei der Anmeldung jederzeit 
geklärt werden. 
 

gez. Thomas Häckel  
Realschulkonrektor 

 
 

Neuer Meisterlehrgang in der Hauswirt-
schaft: Informationsabend zur Fortbil-
dung am 23. Mai 2023 an der Landwirt-
schaftsschule in Ansbach  
 

Fortbildung verbessert die Chancen auf dem Arbeits-
markt, ermöglicht aber auch einen betriebsinternen 
Aufstieg in eine Führungsposition.  
 

Fachkräfte mit Abschlussprüfung in der Hauswirt-
schaft können sich am Dienstag, 23. Mai 2023 um 
19:00 Uhr an der Landwirtschaftsschule Ansbach, 
Mariusstr. 24, über den geplanten berufsbegleitenden 
Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung in der 
Hauswirt-schaft informieren.  
 

Die Regierung von Mittelfranken bietet mit den Äm-
tern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einen 
Lehrgang zur Vorbereitung auf diese Prüfung an. Der 
Unterricht findet an den Ämtern für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten in Mittelfranken statt und dau-
ert von Oktober 2023 bis Februar 2026, wobei die Fe-
rienzeiten unterrichtsfrei sind.  
 

Die zukünftigen Meisterinnen und Meister werden op-
timal auf ihre späteren beruflichen Einsatzgebiete vor-
bereitet. Das Berufsbild des Meisters bzw. der Meiste-
rin umfasst Tätigkeiten als hauswirtschaftliche Fach- 
und Führungskraft mit Ausbilderfunktion in Haushal-

ten unterschiedlicher Strukturen, z.B. in Seniorenein-
richtungen oder Betriebskantinen. Aber auch bei Un-
ternehmen im Sektor hauswirtschaftlicher Dienstleis-
tungen, in der Direktvermarktung und in der Gästebe-
herbergung sowie als Fachkraft bei Verbänden, Fach-
verlagen und Presseorganen kann die Meisterin / der 
Meister tätig werden. Der angebo-tene Lehrgang ver-
mittelt daher betriebswirtschaftliche Grundlagen, 
Qualitäts-, Projekt- und Personalmanagement, sowie 
Inhalte zu hauswirtschaftlichen Versorgungsleistun-
gen.  
 

Weitere Informationen erhalten interessierte Haus-
wirtschafterinnen und Hauswirtschafter an der Regie-
rung von Mittelfranken bei Martina Kladny, Tel. 0981 
53-1877 oder poststelle@reg-mfr.bayern.de. 
 
 

 
 

Der Markt Flachslanden gra-
tuliert im Mai 2023:  
 

Zum 90. Geburtstag 

• Fetz Margarete, Kellern 4 

• Gundermann Michael, Kemmathen 8 
 

Zum 85. Geburtstag 

• Koch Nikolaus, Rosenstraße 6 

• Geim Fritz, Neustetten, Ebenhofstraße 10 
Zum 80. Geburtstag 

• Gohn Kurt, Rosenbacher Straße 16 
 

Zum 60jährigen Ehejubiläum 

• Schwemmer Margareta und Herbert, Neustetter 
Straße 13 
 
 

 
 
Geburten 
Hoffmann Frieda, Neustetten, Hauptstraße 13 
Flagler Olivia, Borsbach 31 
Zorn Liyan, Wolfsgruben 20 C 
 

Eheschließungen 
keine 
 

Sterbefälle 
keine 
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Evang,-Luth. 
Kirchengemeinde 

Flachslanden 
Mai 2023 

 

 
 

Ev.-Luth. Pfarramt Flachslanden 
Pfarrstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/222, Fax: 09829/1439, 
E-Mail: pfarramt.flachslanden@elkb.de  
Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Pfarramtssekretärin Barbara Fleischmann 
Öffnungszeiten im Pfarramt: 
Dienstag von 9.00 – 13.00 Uhr, 
Donnerstag von 9.00 – 13.00 Uhr 
 

Donnerstag, 04. Mai  
9.00 - 10.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus 
Sonntag, 07.Mai, Kantate 
Vormittagsgottesdienst entfällt 
9.30 Uhr KiGo-live im Gemeindehaus 
19.00 Uhr Abendandacht 
Donnerstag, 11. Mai 
9.00 - 10.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus 
Freitag, 12. Mai 
16.30 Uhr Konfi 
18.00 Uhr Jungschar 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 14. Mai, Rogate 
9.30 Uhr Einführungsgottesdienst der Konfirman-
den/innen 2024 mit Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Donnerstag, 18. Mai, Christi Himmelfahrt 
9.00 - 10.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Dr. Rudolf Kel-
ler 
Freitag, 19. Mai 
16.30 Uhr Konfi 
18.00 Uhr Jungschar 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 21. Mai, Exaudi 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Christian Eitmann 
19.00 Uhr Konzert Gesangverein Flachslanden 
Donnerstag, 25. Mai, Christi Himmelfahrt 
9.00 - 10.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus 
14.30 Uhr Gemeindenachmittag  
Freitag, 26. Mai 
16.30 Uhr Konfi 
18.00 Uhr Jungschar 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 

Sonntag, 28. Mai, Pfingstsonntag 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Elisabeth Franz-
Chlopik 
Montag, 29. Mai Pfingstmontag 
18.00 Uhr Pfingstvesper in Virnsberg mit Pfarrer Die-
ter Hinz und Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
 

Gemeindenachmittag am 25.05.2023 um 14.30 Uhr im 
Gemeindehaus mit Apothekerin Ulla Schreiber 
Thema: Arzneimittel richtig einnehmen 
 

Wichtige Info: 
 

Frau Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik befindet sich 
vom 01.05. bis 07.05.23 auf Pfarrkovent in dieser Zeit 
koordiniert das Dekanat die Vertretungen,  
Tel. 0981-9523110 (Frau Ulm-Pehl) 
 

Vom 30.05.-04.06.23 befindet sich Frau Pfarrerin 
Elisabeth Franz-Chlopik im Urlaub 

Vertretung: 30.05. – 02.06. Pfr. Herrmann, Weihen-
zell, Tel. 09802/8542 und 03.06.- 04.06. Pfr. Dr. 
Wachowski, Wernsbach, Tel. 0981-87856 
 

Unsere Kirche bleibt auch weiterhin täglich von  
9 – 16 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 

 
 

 
 

Katholische 
Pfarrgemeinde 

 
Mai 2023 

 
 

Kath. Pfarramt Virnsberg 
Schloßgarten 3, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/304, Fax: 09829/1399, 
E-Mail: pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de 
Pfarrer Dieter Hinz 
Telefon: 0981/86132, Fax: 0981/87834 
Pfarrsekretärin Petra Riedel 
Öffnungszeiten Pfarramt:  
Dienstag 14:00 Uhr – 18:00 Uhr; Donnerstag 16:00 
Uhr – 18:00 Uhr; Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 

Montag, 01. Mai Maria Schutzpatronin v. Bayern 
10:00 Uhr SO Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier  
Mittwoch, 03. Mai 
19:00 Uhr AN-CK Kapelle - Eucharistiefeier   
Donnertag, 04. Mai 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Maiandacht   
18:00 Uhr UA Eucharistiefeier  
Samstag, 06. Mai 
11:30 Uhr VI Trauung Daniel Kurz und Ina Henninger, 
Lindach   
17:30 Uhr NE Vorabendmesse   

mailto:pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de
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18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse  
Sonntag, 07. Mai 5. Sonntag der Osterzeit 
09:00 Uhr SO Eucharistiefeier  
10:30 Uhr AN-CK Erstkommunion 
10:30 Uhr AN-CK Pfarrsaal- Kindergottesdienst 
19:00 Uhr UA Maiandacht   
Montag, 08. Mai 
10:00 Uhr AN-CK Dankmesse der Erstkommunionkin-
der 
Dienstag, 09. Mai 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier  
Donnerstag, 11. Mai 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Maiandacht   
18:00 Uhr NE Eucharistiefeier 
Freitag, 12. Mai 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier   
Samstag, 13. Mai 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 14. Mai 6. Sonntag der Osterzeit 
07:45 Uhr SO Bittgang nach Virnsberg   
09:00 Uhr VI Eucharistiefeier  
10:30 Uhr CK Eucharistiefeier  
19:00 Uhr NE Maiandacht   
Dienstag, 16. Mai 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier   
Donnerstag, 18. Mai Christi Himmelfahrt 
08:30 Uhr VI Bittgang nach Neustetten   
09:00 Uhr NE Festliches Hochamt  
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Maiandacht   
Samstag, 20. Mai 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse    
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 21. Mai 7. Sonntag der Osterzeit 
09:00 Uhr UA Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier mit Chor ComeAN-
sing   
19:00 Uhr SO Maiandacht   
Dienstag, 23. Mai 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier   
Mittwoch, 24. Mai 
19:00 Uhr AN-CK Kapelle - Eucharistiefeier   
Donnerstag, 25. Mai 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Maiandacht   
18:00 Uhr NE Eucharistiefeier   
Freitag, 26. Mai 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier  
Samstag, 27. Mai 
17:30 Uhr AN-CK Pfingstvigilmesse   
17:30 Uhr UA Vorabendmesse   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse  
Sonntag, 28. Mai Pfingsten - Hochfest des Heiligen 

Geistes, Kollekte für Mittel- und Osteuropa (Renova-
bis-Kollekte) 
09:00 Uhr SO Hochamt   
10:30 Uhr AN-CK Festgottesdienst   
19:00 Uhr VI Maiandacht   
Montag, 29. Mai Pfingstmontag 
10:00 Uhr UA Festgottesdienst   
10:00 Uhr NE Festgottesdienst   
18:00 Uhr VI Ökumenische Pfingstvesper mit Pfr.in Eli-
sabeth Franz-Chlopik und Pfarrer Dieter Hinz. Alle In-
teressierten sind hierzu herzlich eingeladen.  
Dienstag, 30. Mai 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier   
Mittwoch, 31. Mai 
19:00 Uhr AN-CK Requiem   
Donnerstag, 01. Juni  
15:00 Uhr AN-CK Ewige Anbetung   
17:00 Uhr AN-CK Kapelle - Anbetung   
18:00 Uhr UA Eucharistiefeier   
Samstag, 03. Juni  
17:30 Uhr NE Vorabendmesse   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 04. Juni Dreifaltigkeitssonntag 
09:00 Uhr SO Eucharistiefeier  
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier 
 

Bis zum Druck der Gottesdienstordnung kann es noch 
zu Änderungen kommen. Dies betrifft im Monat Mai 
insbesondere die Bittgäng Bitte beachten Sie daher die 
Gottesdienstordnung, die rechtzeitig in all unseren 
Kirchen ausliegt. Außerdem wird die Gottes-
dienstordnung auch in unsere Homepage eingefügt. 
www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de  
 

Das Pfarrbüro ist am Dienstag,  30.05.2023  
geschlossen. 
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    Jetzt anmelden! 
 

    Außenstelle 
    Flachslanden 
 
 

Leitung: Gabriele Kuhn 
Anmeldungen und Informationen: Markt Flachslan-
den, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Tel.: (09829) 91 11-14, Fax (09829) 91 11-21,  
E-Mail: poststelle@flachslanden.de  
oder www.vhs-lkr-ansbach.de 
 

M35301F   
Inline-Skaten für Kinder ab 5 Jahren – 
Anfänger*innen  
 

Jochen Frehner  
1 Nachmittag, 19.05.2023 
Freitag, 14:00 - 16:00 Uhr 
Treffpunkt: Parkplatz Edeka-Markt Schuler, Kellerfeld 
2  
Kursgebühr: 9,00 €  
 

In diesem Kurs wird alles spielerisch geübt, was zum 
sicheren Fortbewegen im Straßenverkehr dazu ge-
hört: Bremsen, Kurvenfahren, Fallübungen und 
Spiele. Teilnahmevoraussetzung: Die Kinder sollten 
auf Inlinern stehen und alleine aufstehen können.  
Bitte Inliner, Hand-, Knie-, Ellbogenschoner, Helm und 
etwas zum Trinken mitbringen.  
 
 

M35302F   
Ich kann schon ein bisschen Inline-Skaten 
– Kurs für Kinder ab 6 Jahren 
 

Jochen Frehner, Inline-Trainer  
1 Nachmittag, 19.05.2023 
Freitag, 16:00 - 18:00 Uhr 
Treffpunkt: Parkplatz Edeka-Markt Schuler, Kellerfeld 
2  
Kursgebühr: 9,00 €  
 

In diesem Kurs werden die Kenntnisse des Anfänger-
kurses noch einmal aufgefrischt und neue Übungen - 
Slalom, Hüpfen, Schanze fahren - erlernt. Teilnahme-
voraussetzung: selbstständiges, sicheres Aufstehen 
und Geradeausfahren, Kenntnisse im Bremsen bzw. 
Besuch des Anfängerkurses.  
Bitte Inliner, Hand-, Knie-, Ellbogenschoner, Helm und 
etwas zum Trinken mitbringen.  
 
 

 
 

Nächster Blutspendetermin 
in Flachslanden 
 

Dienstag, 30.05.2023, 16.45 - bis 20.30 Uhr, 
Mehrzweckhalle, Schulstraße 2 
 

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren 
Blutspendepass mit. Zumindest aber einen Lichtbild-
ausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führer-
schein). 
 

Blutspendedienst des Bayer. Roten Kreuzes 

 
 

TSV Flachslanden 1901 e.V.  
Tennis  
Am Sonntag, den 30. April 2023 fin-
det am Tennisplatz in Flachslanden 
um 14.00 Uhr unsere ordentliche Jahreshauptver-
sammlung für das Geschäftsjahr 2022 statt. 
 

Alle Mitglieder sind hierzu herzlich eingeladen!  
 

Tagesordnung:  
1. Begrüßung durch den Abteilungsleiter, Bekannt-
gabe der Tagesordnung, Feststellung der Beschlussfä-
higkeit, Totengedenken  
2. Rechenschaftsbericht und Jahresrückblick des Ab-
teilungsleiters  
3. Bericht des Sportwartes, Jugendwartes und der 
Mannschaftsführer  
4. Kassenbericht  
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassi-
ers  
6. Antrag auf Satzungsänderung §5 – Termin der Mit-
gliederversammlung  
7. Entlastung der Vorstandschaft durch die Versamm-
lung  
8. Ehrungen  
9. Wünsche und Anträge  
 

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung für das 
Geschäftsjahr 2021 liegt zur Einsichtnahme aus. 
 

TSV Flachslanden, Tennisabteilung  
Die Abteilungsleitung 
 
 
 

FFW Neustetten 
 

Einladung zur Maiwanderung zum Gasthaus Sonnen-
see am Sonntag 7.Mai 2023. Wir laufen um 10 Uhr am 
Feuerwehrhaus in Neustetten los. 
 

 
 

mailto:poststelle@flachslanden.de
http://www.vhs-lkr-ansbach.de/
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Modellflugverein „MFV Albat-
ros e.V. Flachslanden“  
 

Einladung zur Hauptversammlung 
2023 
Termin:  Freitag, 12. Mai 2023 um 19.30 Uhr 
Ort: Vereinsheim am Flugplatz 
 

Tagesordungspunkte: 
1) Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2) Jahresbericht des 1. Vorstandes 
3) Kassenbericht 
4) Bericht der Kassenprüfer 
5) Aussprache zu den Berichten 
6) Entlastung des Vorstandes 
7) Vorschau auf das Vereinsjahr 2023 
8) Wünsche und Anträge 
 

Weiter Anträge zur Tagesordnung können beim Vor-
stand bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungster-
min eingereicht werden. 
 

Der Vorstand 
 
 

25 Jähriges Jubiläum mit Grillfest und 
Hauptversammlung 

 

Samstag 10.06.2023 
Beginn :18.00 Uhr 
Ort: Vereinsheim Bayern Bazis Flachslanden 
 

Ehrungen der Jubiläumsmitglieder 
 

Daniel Strobel 
1.Vorstand Bayern Bazis Flachslanden 
 
 

Tagespflege Caritas 
Einladung zum Tag der 

 offenen Tür 
 

Nach langer Wartezeit ist es endlich soweit, die Caritas 
Tagespflege darf die Türen weit öffnen um sich der Be-
völkerung vorzustellen. 
 

Zum Maifest am Samstag, 27.05.2023 von 14:00 – 
18:00 Uhr in der Tagespflege in Flachslanden  
laden wir alle Interessierten herzlich ein.  
 

Bei musikalischer Umrahmung verbringen wir gemein-
sam den Nachmittag mit verschiedenen Ausstellern 
wie zum Beispiel „Der Dritte Welt Laden“ aus Leuters-
hausen, der Pflegestützpunkt aus Ansbach, Sonjas Blu-
menladen aus Colmberg und vielen anderen mehr. Es 
warten selbstgebackene Kuchen mit Tee oder Kaffee. 
 

Über Ihr Kommen freut sich  
 
das Team der Tagespflege Flachslanden 

Ausflug Obst- und Gar-
tenbauvereins Virnsberg 
ins Taubertal/Main  
 

Wann: Samstag 03.06.2023  
Abfahrt: um 8.00 Uhr Busplatz Virnsberg  
 

Programm:  
 

Fahrt durchs schöne Taubertal 
 

ca. 10.00 Uhr Besichtigung und Aufenthalt Schloß Wei-
kersheim  
ca. 12.00 Uhr Mittagspause am Bus (traditionelles 
Vesper am Bus)  
ca. 13.00 Uhr Weiterfahrt nach Wertheim  
ca.14.00 Uhr Ankunft am Glasmuseum Wertheim 
(Preise nicht enthalten) 
 

oder nur Aufenthalt in Wertheim für Kaffeepause, 
Wanderung oder Fahrt mit der Kleinbahn zur Burg 
Wertheim, oder Schifffahrt auf dem Main – nur Vor-
schläge--- bleibt jedem selbst überlassen 
 

ca. 17.00 Uhr Rückfahrt über Autobahn  
ca. 18.00 Uhr Abend Einkehr im Gasthof Stern in Goll-
hofen 
ca. 19.30 Uhr Ankunft in Virnsberg 
 

Kosten: 
Erwachsene ca. 30 € * 
Kinder (6 Jahre bis 16 Jahre) ca. 10 € * 
Kinder bis 6 Jahre frei 
*Fahrtkosten richten sich nach Teilnehmerzahl! 
 

Anmeldeschluß ist der 22.05.2023!!!  
Anmeldungen an Michael Bradley Tel: 09829-932761 
oder per Mail an: Obst-u.Gartenbauverein_Virns-
berg.e.V@web.de 
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Volksliedersingen 
 

in Flachslanden, Gasthof Rose 
am Sonntag, 21.05.2023, Beginn 14.00 Uhr 

 

Es laden Sie herzlich ein 
 

 Elisabeth und Christine 
 

 
 
 

NORDIC WALKING  
 

Ist ein effektives Herz- Kreislauftraining und bean-
sprucht 90 Prozent deiner Muskeln. 
 

Unsere Gruppe startet ab Mai am Schützenhaus in Bo-
xau. 
  

Mitmachen kann jeder! 
  

Die Teilnahme ist kostenlos!   
 

Info  
Wolfi Schöner, 015121364288  
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April 
 

29. April 10:00 – 14:00 Uhr 
 Verein für Gartenbau und Landespflege 

Flachslanden 
 Pflanzenbörse, Parkplatz EDEKA-Schuler 
29. April 14:00 Uhr 
 Heimatverein Flachslanden e. V. 
 „Einführung in dieWelt der Sagen“ mit  Kreis-

heimatpfleger Helmut Baer, Gasthof Rose, 
Flachslanden 

30. April 14:00 Uhr 
 TSV Flachslanden 1901 e.V. Tennis 
 Jahreshauptversammlung, Tennisplatz Flachs-

landen 
Mai 
 

03. Mai 11:30 Uhr 
 Rentner-, Pensionisten- und Witwenbund 

Flachslanden 
 Monatstreffen, Gasthaus „Zum Kreuz“, Virns-

berg 
03. Mai 20:00 Uhr 
 Imkerverein Flachslanden 
 Imkerstammtisch, Gasthof Rose, Flachslan-

den 
04. Mai 19:30 Uhr 
 Hegegemeinschaft Flachslanden 
 Monatsversammlung, Gasthof Rose, Flachs-

landen 
07. Mai 08:00 – 14:00 Uhr 
 Angelfreunde Flachslanden 
 Königsfischen, Treffpunkt Krummer Weiher 
07. Mai 10:00 Uhr 
 FFW Neustetten# 
 Maiwanderung zum Gasthaus Sonnensee, 

Treffpunkt Feuerwehrhaus Neustetten 
07. Mai 11:00 – 17:00 Uhr 
 Schloss Virnsberg GmbH & Co. KG 
 Frühlingserwachen und Hochzeitsvernissage 
 Schloss Virnsberg 
11. Mai 14:00 Uhr 
 VdK Ortsverband Flachslanden 
 Kaffeenachmittag/Muttertagsfeier 
 Gasthaus „Zum Schmied“, Kettenhöfstetten 
12. Mai 19:30 Uhr 
 Modellflugverein „MFV Albatros e.V. Flachs-

landen“ 
 Hauptversammlung, Vereinsheim am Flug-

platz 
13. Mai 8:00 – 11:00 Uhr 
 FFW Flachslanden 
 Übung Kinderfeuerwehr, Feuerwehrhaus 

Flachslanden 

13. Mai 18:00 Uhr 
 Trachtenkapelle Sondernohe 
 4. Bratwurstfest 
 Geflügelhof Hofmann, Sondernohe 
18. Mai 05:30 Uhr 
 Angelfreunde Flachslanden 
 Freundschaftsfischen, Colmberg 
18. Mai 11:00 Uhr 
 Verein für Gartenbau und Landespflege Son-

dernohe 
 Grillfest, Platz vor dem Feuerwehrhaus Son-

dernohe 
18. – 21. Mai 
 VdK Ortsverband Flachslanden 
 Mehrtagesfahrt 
 Dresden, Elbsandsteingebirge, Meißen 
21. Mai 
 Verein für Gartenbau- und Landespflege 

Flachslanden 
 Flohmarkt, Mehrzweckhalle Flachslanden 
21. Mai  
 Heimatverein Flachslanden e. V. 
 „30 Jahre Heimatmuseum“ Merkendorf, Teil-

nahme mit Flachsbrechen und Kindertanzen, 
Merkendorf 

21. Mai 19:00 Uhr  
 Gesangverein 1864 Flachslanden e. V. 
 Konzert, St. Laurentius-Kirche, Flachslanden 
27. Mai 14:00 Uhr 
 Caritas-Tagespflege Flachslanden 
 Maifest mit Kaffee und Kuchen, Tagespflege 

Flachslanden 
30. Mai 16:45 – 20:30 
 Bayerisches Rotes Kreuz 
 Blutspenden, Mehrzweckhalle Flachslanden 
Juni 
 

01. Juni 19:30 Uhr 
 Hegegemeinschaft Flachslanden 
 Monatsversammlung, Gasthof Rose, Flachs-

landen 
03. Juni 8:00 Uhr 
 Obst- und Gartenbauverein Virnsberg 
 Ausflug ins Taubertal/Main, Busplatz Virns-

berg 
04. Juni 10:00 Uhr 
 Blaskapelle Virnsberg e. V. 
 Musikalischer Frühschoppen, Pfarrheimgar-

ten Virnsberg 
07. Juni 20:00 Uhr 
 Imkerverein Flachslanden 
 Imkerstammtisch, Gasthof Rose, Flachslan-

den 
09. Juni 14:00 Uhr 
 VdK Ortsverband Flachslanden 
 Kaffeenachmittag/Infonachmittag 
 Gasthaus Eisenbahn, Rosenbach 
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10. Juni 18:00 Uhr 
 Bayern Bazis Flachslanden 
 25-jähriges Jubiläum mit Grillfest und 
 Hauptversammlung, Vereinsheim Bayern Ba
 zis Flachslanden 
11. Juni 13:00 Uhr 
 Heimatverein Flachslanden e. V. 
 Fahrradtour nach Ansbach und  Führung mit 
 Herrn Biernoth, anschließend gemütliches 
 Kaffeetrinken, Treffpunkt am  Marktplatz 
17. Juni 8:00 – 11:00 Uhr 
 FFW Flachslanden 
 Übung Kinderfeuerwehr, Feuerwehrhaus 

Flachslanden 
17. Juni 18:00 Uhr 
 FFW Kettenhöfstetten 
 Grillfest, Festhalle Volland, Kettenhöfstetten 
18. Juni 10:30 Uhr 
 FFW Kettenhöfstetten 

Grillfest, Festhalle Volland, Kettenhöfstetten 
24. Juni 15:00 Uhr 
 FFW Sondernohe 
 Fischgrillen, Platz vor dem Feuerwehrhaus 

Sondernohe 
24. Juni 15:00 Uhr 
 VdK Ortsverband Flachslanden 
 Sommerfest – Kaffee/Kuchen & Grillen 
 Feuerwehrhaus Flachslanden 
30. Juni 17:00 Uhr 
 Angelfreunde Flachslanden 
 Aufbau Fischerfest, Feuerwehrhaus Flachslan-

den 
 
 

       Aus unserer Region gion 
 

 
 

Es ist Zeit Danke zu sagen! Der Ehrenamtsdank richtet 
sich an alle ehrenamtlichen Tätigen aus der Kinder- 
und Jugendarbeit im Landkreis Ansbach. Wir feiern es, 
wie ihr rund ums Jahr in eurem Verein/Verband Ein-
satz zeigt.  
 

Dieses Engagement wollen wir wertschätzen und euch 
einfach einen Tag zum ,,Luft holen" gönnen. Hier 
könnt ihr gratis unser Bubble Soccer Set ausprobieren, 
Gegrilltes genießen und mit Spaß und Austausch ein-
fach sein. 
 

Gerne könnt ihr die Möglichkeit nutzen um uns auch 
Vereinsspezifische Fragen wie z.B. ,,wie finde ich den 
richtigen Zuschussantrag für meine Aktion?" zu stel-
len. Wir freuen uns mit euch ins Gespräch zu kommen 
oder beim Bubble Soccer gemeinsam zu lachen. 

 

Das erwartet dich: 
• kostenfreie Verpflegung 
• Austausch 
• Spiel & Spaß 
 

Die Anmeldung erfolgt zwecks Essensplanung über un-
sere Website: https://www.kjr-ansbach.de/de/pro-
jekte/ehrenamtsdank/index.php 
 

 
 

 
 

Wir freuen uns auf dich!  
 

Das KJR-Team 
 
 

CharityFloh e.V.  
 

Auch in diesem Jahr veranstalten wir einen Frühjahrs-
Flohmarkt am Samstag, 20. Mai und am Sonntag, 21. 
Mai 2023 jeweils von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr wie 
gewohnt in Scheune und Garten, Ruppersdorfer 
Straße 5 in Rügland. 
 

Es gibt dank umfangreicher Materialspenden ein 
reichhaltiges Angebot von schönen und nützlichen 
Dingen und auch einige Raritäten. Neben Haushalts- 
und Dekoartikeln, Unterhaltungsmedien, Büchern und 
Bildern wird u. a. gute gebrauchte Kleidung ange-
boten. 
 

In entspannter Atmosphäre können Sie stöbern und 
zwischendurch Kaffee und Kuchen an lauschigen 
Sitzplätzen im Garten genießen. 
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Mit den Erlösen werden Einrichtungen und Orga-
nisationen unterstützt, die sich um sozial benach-
teiligte und gesellschaftlich ausgegrenzte Kinder, 
Jugendliche, Frauen und Familien kümmern, z.B. der 
Verein Rauhreif Ansbach (Hilfe bei sexualisierter 
Gewalt) und ein Kinderhilfsprojekt in der Ukraine. 
 

Wir freuen uns auf unsere treuen und neuen Besucher 
und auf schöne Begegnungen. 
 

Verschaffen Sie sich einen Eindruck 
von unseren letztjährigen 
Veranstaltungen unter 
www.charityfloh.de  
 

Die Mitglieder und der Vorstand von CharityFloh e.V. 
Vorsitzende Monika Preimel-Endlich, Tel. 09828/653 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dem Geld auf der Spur 
 

Zu „Gelddetektiven“ ausgebildet 
wurden nun 17 Jugendliche aus dem 
Landkreis Ansbach. Im Rahmen einer 
kostenlosen Ferienfahrt ins Geldmuseum der 
Deutschen Bundesbank startete die Gruppe schon 
morgens nach Frankfurt am Main. Im Museum ange-
kommen absolvierten sie einen Workshop und lernten 
falsches von echtem Geld zu unterscheiden. Anschlie-
ßend wurde das Museum auf eigene Faust erkundet. 
Besonders beeindruckend dabei war ein Goldbarren 
im Wert von rund 750.000 Euro zum Anfassen.  

Anlass der Fahrt war der Internationale Frauentag, der 
in diesem Jahr unter dem Motto „(Weibliche) 
Finanzen“ stand. Mitfahren durften aber natürlich 
Mädchen und Jungen, denn Finanzen gehen alle etwas 
an. „Kinder und Jugendliche sollten schon frühzeitig an 
das Thema Geld herangeführt werden. Umso sicherer 
werden sie im Umgang damit, lernen Risiken kennen, 
zu sparen und ihr Geld sinnvoll auszugeben“, sagt 
Johannes Gehring. Er ist Jugendpfleger des 
Landkreises Ansbach und war, neben seiner Kollegin 
Elke Wenk, als Betreuungsperson beim Ausflug nach 
Frankfurt am Main dabei.  
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Bildunterschrift: Jugendliche aus dem Landkreis Ansbach erkundeten das 
Geldmuseum der Deutschen Bundesbank in Frankfurt a.M. Mit dabei war 
unter anderem Johannes Gehring von der Kommunalen Jugendarbeit 
(hinten Mitte). Foto: Landratsamt Ansbach/ Elke Wenk 
 
 

Die Aktionen zum Internationalen Frauentag sind eine 
Kooperation zwischen der Gleichstellungsstelle und 
der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises 
Ansbach. Allgemeine Informationen und auch 
Projekte und Aktionen der Kommunalen Jugendarbeit 
sind unter www.landkreis-ansbach.de/Leben/Familie-
Bildung/Familie/Kommunale-Jugendarbeit/ und der 
Gleichstellungsstelle unter www.landkreis-
ansbach.de/Leben/Chancengleichheit/Gleichstellungs
stelle/ zu finden.  
 
 

Direktvermarkter 
erkundeten die Welt des 
Marketings 
 

„In unsicheren Zeiten ist es umso wichtiger, dass man 
sich aufeinander verlassen kann. Und das können Sie, 
denn Sie sind Teil eines wachsenden Netzwerks.“ Mit 
diesen Worten begrüßte Landrat Dr. Jürgen Ludwig 
rund 70 Direktvermarkter und Vertreter regionaler 
Initiativen und Verbände im Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (AELF). Dort fand zum 
zweiten Mal das erfolgreiche Format „Runder Tisch 
Direktvermarktung“ statt. „Dieses Mal ging es um den 
Themenschwerpunkt Marketing“, so Andrea Den-
zinger, Regionalmanagerin des Landkreises Ansbach. 
 

Laut Landrat Dr. Jürgen Ludwig haben die Direkt-
vermarkter im Regionalmanagement am Landratsamt 
Ansbach sowie im AELF starke Partner. Gemeinsam 

würden kulinarische Aktionswochen geplant, das 
Thema Verpflegung in Kantinen in den Blick genom-
men und immer wieder besondere heimische 
Produkte beworben. Darüber hinaus seien mit dem 
Tourismusverband Romantisches Franken, dem Land-
schaftspflegeverband und weiteren regionalen Initia-
tiven zahlreiche Unterstützer mit im Boot. Wie wichtig 
und notwendig diese Kooperationen sind, verdeut-
lichte Wolfgang Kerwagen. Der Leiter des AELF er-
klärte, dass die starken Preisanstiege von Lebens-
mitteln zu Umsatzrückgängen in den Segmenten „Bio“ 
und „Ab Hof“ geführt hätten. Dabei betonten die 
Verbraucher nach wie vor, dass ihnen gerade bei 
Grundnahrungsmitteln die regionale Herkunft sehr am 
Herzen liegen. Gerade deshalb sei es sinnvoll, sich 
über Vermarktungsstrategien Gedanken zu machen. 
Das AELF begleite diesen Prozess unter anderem mit 
vielen Fördermöglichkeiten. 
 

Nach Begrüßung und Kennenlernen wurden in 
Themeninseln verschiedene Schwerpunkte vertieft. 
„Social Media ist wie ein digitaler Schaufenster-
bummel, nur, dass die ganze Welt reinschauen kann“, 
schilderte Coach Carina Hillenbrand (Rothenburg), die 
sich mit den Teilnehmern den sozialen Netzwerken 
näherte. Für den Tourismusverband Romantisches 
Franken erläuterte Geschäftsführerin Regina Bremm 
in ihrem Vortrag, wie sehr sich eine Destination über 
deren regionalen Produkte identifiziert. Das Roman-
tische Franken wirbt in seinen Medien intensiv für die 
kulinarischen Angebote und arbeitet mit vielen 
Partnern zusammen. Ein wichtiges Ziel ist der Ausbau 
der Onlinebuchbarkeit von kulinarischen Erlebnissen. 
Fabian Hähnlein von der Pressestelle des Landrats-
amtes beleuchtete die verschiedenen Facetten der 
Öffentlichkeitsarbeit. 
 

 
 

Bildunterschrift: Bei den „Kennenlern-Blitzlichtern“ mit Landrat Dr. Jürgen 
Ludwig und AELF-Behördenleiter Wolfgang Kerwagen stellten sich die 
Teilnehmer des Runden Tischs Direktvermarktung mit ihren Produkten in 
eine aufgezeichnete Karte des Landkreises Ansbach – eine schnelle 
Möglichkeit, sich einander bekannt zu machen. Foto: Landratsamt 
Ansbach/Fabian Hähnlein 



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  05/2023   35 

Kompetenzregion Kunststoff: 
Neue Broschüre zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der 
Region 
 

„Die Kunststoffverarbeitung ist mit ihren vor- und 
nachgelagerten Bereichen eine der wichtigsten 
Branchen im Landkreis Ansbach“, bekräftigt Landrat 
Dr. Jürgen Ludwig. Alle wesentlichen Verarbeitungs-
techniken im Kunststoffbereich sind im Wirtschafts-
raum Ansbach präsent, darunter Verpackung, Elek-
tronikteile, Gebäudeausstattung, Spielzeugfiguren, 
Kosmetik, Automobilzubehör und Medizin. 
 

Einen Überblick über den Wirtschaftszweig Kunststoff 
liefert die neue Broschüre Kompetenzregion Kunst-
stoff des Landkreises Ansbach. „Die Broschüre dient 
der Vernetzung von Bildungseinrichtungen und Unter-
nehmen zur Stärkung der heimischen Wirtschaft und 
dem Austausch von Fachwissen“, sagt Regionalmana-
gerin Andrea Denzinger.  
 

Die Fakten in der Broschüre stammen direkt von den 
Unternehmen und Bildungseinrichtungen der Kunst-
stoffbranche aus der Wirtschaftsregion Ansbach. So ist 
eine Übersicht über mehr als 60 Verarbeiter und 
Zulieferer der Kunststoffbranche enthalten. Thema-
tisiert wird auch der Bereich Nachhaltigkeit und deren 
zukünftige Herausforderungen in der Kunststoffbran-
che. Des Weiteren ist ein Beitrag zur potentiellen 
Nachwuchs- und Fachkräfteförderung enthalten. Aus-
bildungs- und Studienmöglichkeiten der Region Ans-
bach werden aufgezeigt, wichtige Bildungsakteure 
vorgestellt. Außerdem ist vermerkt, welche Unter-
nehmen Ausbildungsplätze anbieten.  
 

Interessenten können die kostenlose Broschüre beim 
Regionalmanagement des Landkreises Ansbach be-
stellen (Regionalmanagerin Andrea Denzinger, Tel. 
0981/468-1030). Zudem steht sie zum Download 
unter www.regionalmanagement-landkreis- ansbach. 
de zur Verfügung. 
 
 

Bürgermeister nehmen ihre 
Obstbäume in den Blick 
 

Streuobstbestände gehören zu den 
ökologisch hochwertigsten Lebensräumen im Land-
kreis Ansbach. Damit ihr Erhalt langfristig gelingt, hat 
die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt 
Ansbach das Projekt „Zukunft.Streuobst II“ ins Leben 
gerufen. 
 

Wie Landrat Dr. Jürgen Ludwig beim Starttermin in 
Neuendettelsau berichtete, stand beim erfolgreichen 
Vorgängerprojekt in den vergangenen sechs Jahren 
die Pflege der Altbestände im westlichen Landkreis im 

Fokus. Über 1750 Streuobstbäume konnten geschnit-
ten werden. Bei rund 20 Bürgeraktionen hätten sich 
360 aktive Helfer eingebracht und Gutes für die Streu-
obstflächen geleistet. „So war man sich schnell einig, 
dass ein ähnlicher Ansatz auf den nordöstlichen Land-
kreisbereich übertragen werden soll“, betonte der 
Landrat Dr. Ludwig. 
 

Wie der Vorgänger, so wird auch „Zukunft.Streuobst 
II“ aus Ersatzgeldern finanziert. Das sind Zahlungen, 
die bei Eingriffen in die Natur – beispielsweise dem 
Bau eines Windrades – geleistet werden müssen. Mit 
Bruckberg, Dietenhofen, Flachslanden, Heilsbronn, 
Lehrberg, Lichtenau, Neuendettelsau, Petersaurach, 
Rügland, Sachsen b. Ansbach, Weihenzell und Winds-
bach wurden vorerst zwölf Schwerpunktkommunen 
ausgewählt. Dass Streuobst ein wichtiges Thema ist 
und das Projekt im Interesse der Gemeinden liegt, 
zeigte die fast vollständige Teilnahme der Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister an der Auftaktver-
anstaltung. Streuobst sei das prägende Element der 
fränkischen Kulturlandschaft, meinte der gastgebende 
Bürgermeister Christoph Schmoll (Neuendettelsau). 
 

Im Projekt sollen neben der Pflege von Altbeständen 
lokale und seltene Obstsorten bestimmt und gezielt 
vermehrt werden. Geplant sind außerdem Neu- und 
Ergänzungspflanzungen, wie Streuobstberaterin 
Maria Enzner erläuterte. Auch Bürgeraktionen und 
Umweltbildungsprogramme sowie konkrete Arten-
schutzmaßnahmen sollen gemeinsam mit den Kom-
munen und Akteuren vor Ort angegangen werden. Bei 
der Umsetzung des Projekts wird eng mit dem 
Landschaftspflegeverband Mittelfranken zusammen-
gearbeitet. Dessen Vertreter Michael Körber erklärte, 
worauf es bei einem naturschutzfachlichen Obst-
baumschnitt ankommt. Er betonte die Bedeutung von 
Totholz mit Specht- und Mulmhöhlen für eine Vielzahl 
an seltenen Tierarten. Oftmals könne dieses wertvolle 
Totholz im Baum belassen werden und somit weiter-
hin als Lebensstätte dienen.  
 

Anschließend machten sich Landrat Dr. Jürgen Ludwig 
und die Bürgermeister mit großer Begeisterung unter 
fachkundiger Anleitung durch Baumwarte selbst da-
ran, Streuobstbäume zu schneiden. Die Kommunen 
sollen eine Vorbildrolle einnehmen und so im näch-
sten Schritt auch Privateigentümer anregen, ihre 
Streuobstbäume stärker in den Blick zu nehmen. 
Durch die anschließende Verwertung des gesunden 
Obstes gewinnt auch die Wertschöpfung aus den 
Streuobstwiesen wieder an Bedeutung. 
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